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Für Sie notiert 

SdlwimmSI)erl'e 
gegen Wasser-, , 
verunreinigungen 
Hochflexible , schwimmende Sperren 
mit Schürzen aus verstärktem Nylon 
werden in mehreren Häfen mi t Erfolg 
gegen die Au sbreitung von WaS SE r· 
verunreinigungen und schwimmendem 
öl eingesetzt. Mit Synthesekau· 
t schuk beschichtet, tragen sie dazu 
bei, Flüsse, Kanäle und Hafengewäs· 
ser durch Zurückhaltung von öl und 
schwimmenden Abfällen gegen Ver
schmutzung zu schützen. Die von ei· 
nem französischen Hersteller kon
struierten Sperren bes tehen aus 
kreuzähnlichen Schwimmkörpern , die 
durch Schürzen aus Neoprene -be 
schichtetem Nylon miteinander ver 
bunden sind. Eine aus vi er Schwimm
körpern bestehende Einhei t besitzt 
eine Gesamtlänge von 5 Metern und 
wiegt etwa 30 Kilo. Mi t Si cherhei ts
haken lassen sich diese Einheiten 
rasch zur gewünschten Länge zusam
mensetzen. Selbst bei starker Dü
nung kann die Sperre eine Schicht 
aus öl oder anderen Verunreinigun
gen bis in 15 bis 20 Zentimeter Tie
fe zurückhai ten. wf j 

BlutlionseI'veu 
unbegrenzt 1131t1)111' 
Das beste Blut für ei ne Transfusion 
ist unse r eigenes. Der Tag dürfte 
nicht meh r fern sein, so schreibt 
der populärwissenschaftliche Pres
sediens t "Wissen für Jedermann", 
an dem j eder sei ne eigene Blutkon
serve tiefgekühlt für den Notfa ll 
aufbewahren kann. Bi sher war Fri sch
blut nur etwa 20 Tage hal tbar . Nun 
wird es bald möglich sein, größere 
Blutvorräte für unbegrenzte Zeit 
zu lagern. Dann werden auch die sel
t enen Blutgruppen s tändig greifbar 
sei n . Di ese Blutkonserven sollen in 
Behäl te rn aus nichtrostendem Chrom
Nickel-Stahl gelagert we rden. Bei 
Bedar f lassen sich die Behälter in 
warmem Wasser rasch auftauen . wf j 
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Laser 
sdmeidet Moleküle 
Ein Lase r, der seine Lichtwellen
länge von Gelb über Rot bis zum un
sichtbaren Infrarot verändern kann, 
wurde in der Moskaue r Universität 
erbaut. Bisher arbei teten die Laser 
nur mit ei ner verhältnismäßig ge
ringen Anzahl bestimmter Wellenlän
gen . Die Kapazität des Impulses des 
neuen Lase r s e rrei cht 200000 Watt. 
Mi t Hi 1 fe des neuen Lasers kann man 
die wirksams te Wellenlänge wählen 
und so zielgerichtet auf den Verlauf 
der chemischen Reaktion einwirken. 
Der Laser "ze r schneidet" die Mole
küle besser als jedes andere wissen
schaftliche Instrument. Der Laser 
wi rd wi e ein Rundfunkempfänger durch 
das Drehen eines Reglers abgestimmt. 

wfj 

Desodorierendes 
Lidd 
Eine japanische Firma entwickelte 
Spezial lampen , die sich durch be
sonders starke desodorierende und 
keimtötende Wirkung auszeichnen. 
Sie können in jedem Haushai t an das 
normale elektrische Netz ange
schlossen werden. Es gibt zwei ver
schiedene Arten dieser Lampen. Die 
eine hat ultraviolette Strahlen mit 
einer Wellenlänge von 2537 Angström . 
Ihre Eigentümlichkeit besteht dar
in, daß die Zahl der Moleküle. di e 
die schlechte Luft erzeugen, durch 
Auflösung und Oxydierung verringert 
wird. Der zweite Typ mit 1849 Ang
ström arbeitet nach dem System der 
Ionisi e rung und Ozonisierung der 
Luft. Die keimtötende Wirkung der 
Lampen soll stärker als die der Son
ne sein. Während die Sonne etwas mehr 
als eine Stunde benötigt , um Diar
rhoebazillen zu 99,9 Prozent abzu
töten, schafft es diese Lampe in 2 
Minuten und 30 Sekunden. Die Lampen 
werden wie normale Neonröhren ge
handhabt und installiert. DieStrom
kosten betragen für 24 Stunden 
2 Pfennig, die Lebenszei t der Röhre 
wird mi t 4000 Stunden angegeben. wf'; 

Schwimmweste 
J'ül' Kindei' 
Eine in England entwickel te Schwimm
wes le für Kinder soll selbst er
schöpfte oder bewußtlose Kinder in
nerhalb von Sekunden in di e richtige 
überlebenslage bringen und unbe
grenzt lange schwimmen. Sie ist für 
Personen entworfen, die weniger als 
70 Pfund wiegen und hat eine ~ .. 1indest
tragfähigkei t von 22 Pfund. Di e 
Schwimmfähigkeit bewirkt ein ein
zelliger Schaum, der seine Eigen
schaften auch dann bewahrt, wenn 
die Schwimmweste durchlöchert, ge
sehni t t en oder stark zusammenge
drückt wird. Die Schwimmkraft soll 
um 15 Prozent höher sein als bei 
Kork. wfj 
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Soforthilfe 
für Süd-VietnalD 

Das Bundesministerium des Innern teilt 
mit : Angesichts der Notlage der süd
vietnamesischen Bevölkerung hat die 
Bundesregierung auf Bitten der viet
namesischen Regierung eine Sofort
hilfeaktion vorbereitet, mit der die Not
lage der Zivilbevölkerung gelindert 
werden soll. 

Nahrungsmittel, Medikamente, Ver
band- und Impfstoffe, Decken uud Be
kleidung sowie hygienische Artikel im 
Werte von über 5 Millionen DM sollen 
in den nächsten 14 Tagen per Schiff 
nach Vietnam gesandt werden. Ein Teil 
der dringend benötigten Arzneimittel 
soll schon früher auf dem Luftwege 
nach Saigon und Da Nang gebracht 
werden. 

Im einzelnen sind an Nahrungsmitteln 
vorgesehen: Reis für 1 Million DM, 
Trockenfisch für 0,5 Millionen DM, 
200 000 Dosen Fleischkonserven sowie 
100 Tonnen Trockenmilch ; 50000 Kin
der können damit für 3 Wochen mit 
1 Liter Milch täglich versorgt werden . 
Die Arzneimittelspende soll etwa 150 
Tonnen umfassen und vor allem Blut
ersatzmittel , Antibiotika, Medikamente 

für die Erste Hilfe, Verbandstoffe und 
Impfstoffe enthalten. Etwa 10 Tonnen 
dieser Arzneimittelspende sollen auf 
dem Luftwege vorab nach Vietnam ge
schickt werden. 

Insbesondere für die Flüchtlinge und 
die Menschen, die ihr gesamtes Hab 
und Gut verloren haben, sind 100 000 
leichte Decken sowie leichte Stoffe für 
250 000 DM bestimmt. 

Um Krankheiten und Seuchen zu ver
hindern, soll die Soforthilfe der Bun
desrepublik auch Desinfektionsmittel 
zur Trinkwasserbereitung, DDT-Pulver, 
Seife, Handtücher und ähnliches ent
halten. 

Die Hilfsgüter wurden Anfang März 
zusammen mit dem Nachschub für die 
laufenden deutschen Hilfsprojekte für 
Vietnam mit einem Charterschiff nach 
Vietnam befördert. 

Die Bundesregierung wird weiterhin 
ständig prüfen, welche Hilfe der not
leidenden vietnamesischen Bevölke
rung auf Grund der jeweiligen Erfor
dernisse und unserer Möglichkeiten 
gegeben werden kann. 



Die neue Konze_lion 
Von RegIerungsdirektor Dr. Rolf Schaeler, 
Bundesministerium des Innern 

Erweiterung des Katastrophenschutzes im Rahmen 
der Iivilschutzplanung 

I. 
Der Bundesminister des In"ern hat im ver
gangenen Herbst dem Bundesrat und dem 
Bundestag eine neue Zivilschutzplanung im 
Rahmen der zivilen Verteidigung vorgelegt. 
Sie war nötig geworden durch die Haus
haltslage des Bundes, die eine wesentliche 
Verkü rzung der Mittel für die zivile Verteidi
gung bewirkt hat. Gegenstand dieser neuen 
Planung sind aber nicht nur Sparmaßnah-

men gegenüber den bisherigen Plänen und 
Vorbereitungen. Zugleich mit den notwendi
gen Einsparungen sollen die Zivilschutz
maßnahmen gestrafft, aur bestimmte 
Schwerpunkte konzentriert und wirkungs
voller gestaltet werden, um bei dem Einsatz 
der beschränkten finanziellen Mittel größt
möglichen Erfolg zu erzielen. Solche 
Schwerpunkte sind der Schutzraumbau so
wie die Hilfsdienste, die dem Bürger bei 

den Gefahren und Schäden durch Waffen
wirkungen in einem Verteidigungsfall zur 
Hilfe kommen. 

11. 
Teil dieser neuen Zivilschutzplanung ist 
eine gesetzliche Neuregelung auf dem Ge
biet der örtlichen Hilfsdienste. Wie insbe
sondere die Erlahrungen des vergangenen 
Krieges gelehrt haben, müssen zu den 
Hilfsdiensten örtliche Kräfte gehören, die 
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über das gesamte gefährdete Gebiet ver
teilt, im Schadensfall schnell und ortskun
dig Hilfe leisten können. Für Schadens
sdlwerpunkte, wie sie insbesondere bei 
den Waffenwirkungen eines modernen 
Krieges zu befürchten sind, müssen dane
ben aber bewegliche überörtliche Kräfte 
vorhanden sein, die als Reserven oder zur 
Verstärkung der örtlichen Kräfte schnell 
von außen herangeführt werden können, um 
unzulänglidle örtliche Hilfe auszugleichen. 
Während für die letztere Aufgabe das Zi
vilschutzkorps vorgesehen ist, das seine 
gesetzlidle Regelung im Gesetz über das 
Zivilsdlutzkorps vom 12. August 1965 ge
funden hat, bedürfen die örtlichen Hilfs
dienste noch der Neuregelung. Seit der 
ersten Regelung im Gesetz über Maßnah
men zum Sdlutz der Zivilbevölkerung vom 
9. Oktober 1957 sind zum einen viele Er
fahrungen gesammelt worden, zum ande
ren haben sidl die Verhältnisse so ge
ändert, daß eine Neuregelung dringend ist. 
Sie soll erfolgen in dem vom Bundeskabi
nett besdllossenen "Gesetz über die Er
weiterung des Katastrophenschutzes ". 

11 1. 

Wie schon die Bezeichnung des Gesetzes 
sagt, soilen die Aufgaben der örtlichen 
Hilfeleistung durch organisierte Verbände 
im Verteidigungsfall erfüllt werden durch 
den audl sdlon im Frieden bestehenden 
KatastrophenschUtz, der zu diesem Zweck 
erweitert wird. Für die Bekämpfung von 
Katastrophen und Unglücksfällen im Frie
den und die Abwehr von Gefahren und 
Sdläden im Verteidigungsfall soll es in Zu
kunft nur noch eine einheitliche Organisa
tion geben. Die bisherige Trennung in zwei 
Einrichtungen, Feuerwehren, Technisches 
Hilfswerk, Sanitätsorganisationen usw. für 
den Frieden und den Luftschutzhilfsdienst 
für den Verteidigungsfall, soll überwunden 
werden durch Überführung des Luftschutz
hilfsdienstes in die Organisationen des Ka
tastrophenschutzes. Den öffentlichen Kata
strophenschutzorganisationen - Feuerweh
ren, Technisches Hilfswerk - wird kraft Ge
setzes der Auftrag zur erweiterten Tätigkeit 
- Gefahrenbekämpfung auch im Verteidi
gungsfall - erteilt. Auch für die privaten 
Hilfsorganisationen - z. B. Deutsches Rotes 
Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Un
fallhilfe , Arbeiter-Samariter-Bund usw. -
enthält der Gesetzentwurf den Aufruf zur 
Hilfeleistung bei den Gefahren des Vertei
digungsfalles ebenso wie bei Friedenskata
strophen. Ihre Mitwirkung wird bei den pri
vaten Organisationen jedoch an ihre frei
willige Bereitsdlaft geknüpft. Nicht nur das 
einzelne Mitglied, auch die Organisation als 
soldle soll die freie Entscheidungsmöglich
keit haben. 

Obliegt so die organisierte Hilfeleistung im 
Verteidigungsfall in erster Linie den vor-

handenen Einheiten und Einrichtungen des 
Katastrophenschutzes, so muß doch eine 
Regelung gefunden werden, wenn die für 
den Verteidigungsfall erforderliche Stärke 
nicht durch die vorhandenen Katastrophen
schutzorganisationen erbradlt werden 
kann. Für diesen Fall ist die Möglichkeit 
vorgesehen, eigene behördliche Einheiten, 
sogenannte Regieeinheiten, aufzustellen. 

IV. 

Zur Ausführung des erweiterten Auftrags 
bedürfen die Einheiten und Einrichtungen 
des Katastrophenschutzes der Verstärkung 
und Ergänzung. Hinzu kommen muß eine 
zusätzliche Ausrüstung und eine vertiefte 
Ausbildung. 

Die personelle Verstärkung soll in erster 
Linie im Rahmen der bestehenden Organi
sationen erfolgen. Nur soweit dies nicht 
möglich ist, sollen zusätzliche verstärkende 
oder ergänzende Einheiten direkt von den 
zuständigen Behörden aufgestellt werden. 
Ähnlich wird auch bei der zusätzlichen Aus-

Durch die Oberführung des Luftschutz
hilfsdienstes in den erweiterten 

Katastrophenschutz werden Vorteile 
für alle Beteiligten erzielt. Obungen 

und Einsätze bel Katastrophen 
und Unfällen in Friedenszeiten schaffen 

im ganzen Bundesgebiet 
eine einheitliche Institution, die 

auch im Verteidigungsfall 
zum Schutz der Bevölkerung 

wertvolle Dienste leisten kann. 

rüstung und AUSbildung verfahren. In Er
gänzung der Grundausrüstung für den Frie
denskatastrophenschutz, die bei den Orga
nisationen vorhanden ist, stellt der Bund 
die zusätzliche Ausrüstung für die Aufga
ben des Verteidigungsfalles. In der Haupt· 
sache wird es sich hierbei um schweres Ge
rät handeln, wie es bisher schon weit
gehend beSchafft worden ist. Oie erweiterte 
Ausbildung für die Aufgaben in einem Ver-



teidigungsfall soll aufgestockt werden auf 
die Ausbildung, die in den Katastrophen
schutzorganisationen schon für Friedens
aufgaben benötigt wird. 

V. 
Die Aufgaben der Hilfeleistung bei Frie
denskatastrophen und im Verteidigungsfal1 
werden von verschiedenen Aufgabenträ
gern wahrgenommen, dem Bund für den 
Verteidigungsfall, den ländern für den Frie
denskatastrophenschutz. Durch die einheit
liche Betrauung der Einrichtungen des Ka
tastrophensdlUtzes mit beiden Aufgaben 
werden Vorteile für alle Beteiligten erzielt. 
Der Friedenskatastrophensdlutz wird durch 
das zusätzliche Potential an Personal, Ma
terial und Ausbildung erheblich verstärkt. 

Die Bevölkerung kann erwarten, daß die 
Hilfeleistung bei den immer wieder auftre
tenden Katastrophen und Unglücksfällen 
verbessert wird. Andererseits bleibt das 
Hilfspotential, das für den Verteidigungsfall 
bereitgestellt wird, im Frieden nicht unge
nutzt, sondern wird sinnvoll eingesetzt. Bei 
solchen Einsätzen können sdlon im Frie
den die notwendigen Erfahrungen gesam
melt und Ausrüstung und Ausbildung er
probt werden. Auf diese Weise kann auch 
dem so bedrückenden Gegenstand der not
wendigen Vorsorge für einen hoffentlich nie 
eintretenden Verteidigungsfall ein Nutzen 
schon für die Gegenwart abgerungen wer
den. 

VI. 

Zuständig für die Ausführung des Gesetzes 
und mit Träger des einheitlichen Katastro
phenschutzes sollen die kreisfreien Städte 
und landkreise sein. Für ihre Betrauung 
sprechen einmal Gründe der Verwaltung, 
zum anderen fachliche Gesichtspunkte. Die 
Kreisebene hat genügend Verwaltungskraft, 
um die nicht unbeträchtliche Institution des 
Katastrophenschutzes betreuen zu können. 
Fachlich spricht für diese Verwaltungsebe
ne, daß schon die Entwicklung des Frie-

denskatastrophenschutzes zu einer gewis
sen organisatorischen und technischen Zu
sammenfassung der Kräfte drängt. Vor al
lem bei größeren Katastrophen müssen die 
einzusetzenden Einheiten von einer Stelle 
aus geleitet werden. Um so mehr gelten 
diese Gesichtspunkte bei den Gefahren und 
Sd1äden, die in einem Verteidigungsfall zu 
erwarten sind. 
Durch diese Zuständigkeit der kreisfreien 
Städte und landkreise werden die Aufga
ben anderer Behörden in der Katastrophen
abwehr nicht berührt ; insbesondere ändert 
sich nidlts an der Trägersdlaft für die Ein
heiten des Katastrophensdlutzes. So blei
ben die Gemeinden weiterhin Träger ihrer 
Feuerwehren, ebenso wie das Technische 
Hilfswerk eine Einridltung des Bundes 
bleibt oder wie auch Raum für die privaten 
Träger von Einheiten und Einrid1tungen 
des Katastrophenschutzes besteht. 
Der Schwerpunkt der Aufgaben der Verwal
tung auf der Kreisebene liegt In der organi
satorisdlen Zusammenfassung und der 
Koordinierung der Kräfte des Katastrophen
schutzes. Aufstellung, Unterhaltung und 
Führung der einzelnen Einheiten aber wer
den weiterhin ihren öffentlichen oder pri
vaten Trägern obliegen. 

VII. 

Durch die Übertragung der Ausführung des 
Gesetzes auf die kreisfreien Städte und 
landkreise und die Erweiterung der Aufga
ben des Friedenskatastrophenschutzes, der 
in einem bestimmten Umfang überall vor
handen ist, wird im ganzen Bundesgebiet 
ein gewisses Hilfspotential für den Vertei
digungsfall gesmaffen. Dieses Grundpoten
tial kann dann je nach der Struktur und der 
mehr oder weniger groBen Gefährdung ein
zelner Städte und landkreise In entspre
chendem Maße aufgestockt und verstärkt 
werden. 

VIII. 

Der Katastrophenschutz im Frieden ist bis
her von den Ländern , die Vorkehrung für 

ein!';! Hilfeleistung im Verteidigungsfall sind 
dagegen vom Bund finanziert worden. Da 
die Kostentragung nach der grundsätzli
d1en Regelung sich nach der Aufgabenver
teilung richtet und beide Aufgaben des 
Friedenskataslrophenschutzes und der Hil
feleistung im Verteidigungsfall in Zu ku nM 
von denselben Einheiten und Einrichtungen 
wahrgenommen werden sollen, wird diese 
einheitliche Institution des Katastrophen
schutzes von Bund und ländern gemein
sam finanziert werden. Je nach landesred1t 
sind innerhalb der landesanteile auch Ge
meinden und Gemeindeverbände an der 
Kostentragung beteiligt. Die Aufteilung der 
beiderseitigen lasten ist dem Grund nach 
leicht zu finden: Die Länder tragen die Ko
sten, die durch den Katastrophenschutz im 
Frieden verursadlt werden. Der Bund trägt 
die Aufwendungen, die die Verstärkung des 
Katastrophenschutzes im Hinblick auf den 
Verteidigungs fall verursad1t. 

Da bei der Anwendung dieser grundsätz
lichen Unterscheidung im Einzelfall Schwie
rigkeiten drohen, läge es nahe, eine gene
re11e Regelung der Kostentragung zu fin
den. In Frage käme eine quotenmäßige Be
teiligung des Bundes an den gesamten Auf
wendungen des erweiterten Katastrophen
schutzes oder auch eine pauschale Abgel
tung des Bundesanteils, nämlich der Ko
sten, die durch die Erweiterung des Frie
denskatastrophensdlutzes entstehen. Bei
den Finanzierungsformen stehen jedoch 
rechtliche Einwände entgegen. 

Der Entwurf geht daher trotz Schwierigkei
ten bei der AUSführung von einer Abrech
nung der Kosten für den friedensmäßigen 
Katastrophenschutz und der Kosten seiner 
Erweiterung für den Verteidigungsfall aus. 
Gemäß dieser Abrechnung sollen die Ko
sten den ländern und dem Bund zur last 
fallen. Praktikable Regelungen werden sich 
bei Anwendung dieses Grundsatzes vor 
allem dann erzielen lassen, wenn Einver
nehmen zwisd1en den bei den Kostenträ
gern erzielt wird über die Zuordnung be
stimmter Kostengruppen zu dem einen oder 
anderen Kostenträger. 

IX. 

Das Instrument des erweiterten Katastro
phenschutzes verspricht sowohl hinsichtlich 
der erforderlimen Aufwendungen als auch 
hinsichtlich seiner Effektivität Vorteile ge
genüber den bisherigen getrennten Vor
kehrungen für Friedenskatastrophenschutz 
und Verteidigungsfall. 

Inwieweit sich diese Vorteile tatsächlich er
geben, wird nicht zuletzt abhängen von 
einer sinnvollen Handhabung durch alle 
Beteiligte, dem Bund, den ländern und den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden. 

Dieser Beitrag wurde dem Bulletin des 
Press&- und Informationsdienstes der 
Bundesregierung Nr. 12O/67 entnommen. 
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Gedanken einer Länderverwallung 

zum Entwurf eines Gesetzes 

über die Erweiterung 

des Katastrophenschutzes 
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Von Regierungsdirektor 

Dr. Ulrich Käser, 
Innenministerium 

Baden-Württemberg 



I. Allgemeines 
1. Die freiwilligen Helfer im überörtlichen und 
örtlichen Luftschutzhilfsdienst, die im Selbst
schutz auf freiwilliger Grundlage ausgebil
deten Männer und Frauen sowie die haupt
amtlichen und ehrenamtlichen Kräfte im Luft
schutzhilfsdienst und im Bundesluftschutz
verband haben unsere Bevölkerung in wach
sendem Maße davon überzeugen können, 
daß es für unser Volk lebenswichtig ist, sich 
schon in Friedenszeiten auf eine wirksame 
Katastrophenhilfe im Zustand einer äußeren 
Gefahr, die niemand wünschen kann, vor
zubereiten. Dafür gebührt ihnen der Dank 
des ganzen Volkes. Die wertvollen Erfah
rungen dieser Männer und Frauen haben 
es der Bundesregierung ermöglicht, dem 
Deutschen Bundestag den Entwurf eines 
Gesetzes über die Erweiterung des Kata
strophenschutzes zur Beschlußfassung zu
zuleiten, das einen umfassenden Katastro
phenschutz auf breiter Basis ermöglichen 
soll (Bundesratsdrucksache 538/67). 

2. Das Gesetz soll neue gesetzliche Grund
lagen für den Katastrophenschutz im Frie
den und im Zustand der äußeren Gefahr 
(§§ 1-9. 14 des Entwurfs) und für den 
Selbstsellutz (§§ 1()-12 des Entwurfs) so
wie eine gesetzliche Grundlage für die 
Aufenthaltsregelung (§ 13 des Entwurfs) 
schaffen. 'Der Bund will in Zusammenarbeit 
mit den Ländern ein Teilgebiet der zivilen 
Verteidigung der Haushaltslage und den 
militärischen Gegebenheiten anpassen. Aus 
der Sicht der Verwaltung eines Bundes
landes kann gegenwärtig nur geprüft wer
den, unter welchen Voraussetzungen das 
Gesetz in einem Land durchführbar er
scheint, nicht aber. ob angesichts der Ver
teidlgungslage die Prioritäten richtig fest
gelegt und die vorgesehenen Maßnahmen 
ausreichend sind. 

3. Alle Beteiligten, die Länder und die in 
ihnen aufgestellten Einheiten des Luft
schutzhilfsdienstes, die kommunalen Ver
bände, die Feuerwehren, der Bundesluft
schutzverband. das Technische Hilfswerk. 
das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser 
Hilfsdienst, die Johanniter-Unfall-Hilfe, der 
Arbeiter-Samariter-Bund, die anderen bis
her schon mitwirkenden Organisationen 
und die freiwilligen Helfer begrüßen den 
Gesetzentwurf grundsätzlich. Auch der 
Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich 
durch seinen Vorsitzenden Rosenberg am 
16. November 1967 anlä8lich der Anhörung 
vor dem Innen- und RechtsausschuB des 
Bundestags zustimmend geäußert. Sie alle 
gehen dabei von folgenden Erwägungen 
aus: 

Links: Die vom BLSV aufgestellten 
Selbstschutzzüge sollen In den 
Katastrophenschutz überführt werden. 
Unser Bild : Unterricht an der 
Tragkraftspritze. Rechts: Helfer des 
Malteser HIlIsdienstes bel einer 
Übung. Sie werden weiter Im 
Katastrophenschutz mitarbeiten. 

Die Bundesrepublik Deulsdlland besitzt 
wie jeder moderne, stark bevölkerte Staat 
ein kompliziert und differenziert aufgebau
tes, vielfach ineinander verwobenes und 
arbeitsteilig vermischtes politisches, sozia
les und technisches Gefüge. Infolgedessen 
ist sie schon in normalen Zeiten in stets 
steigendem Maße störempfindlich und stör
anfällig: sie braucht einen immer wirk
sameren KatastrophensdlUlz, der nach den 
Gesetzen grundsätzlich in den Ländern 
bereitzustellen ist. Dieser Katastrophen
schutz reicht schon jetzt organisatorisch 
und gerätemäßig nicht immer aus. - Für 
Angriffe auf den Bestand der Bundesrepu
blik von außen, die auf militärischem, ideo
logisdlem und wirtschaftlichem Gebiet 
stattfinden können und alle Formen vom 
sogenannten kalten Krieg über den ver
deckten Kampf und den begrenzten Angriff 
bis zum allgemeinen Krieg umfassen, ist 
ein zusätzlicher Sthutz der Bevölkerung 
erforderlich, den der Bund bundesgesetz
lieh zu regeln hat. Der Hauptvorteil des 
Gesetzes wird darin bestehen, daß nun
mehr in den Ländern in engem Zusammen
wirken mit dem Bund ein umfassender 
Katastrophenschutz sowohl für den Frie
den als auch für den Zustand äußerer Ge
fahr entstehen kann. 

Weitere Vorteile des Gesetzes gegenuber 
bisherigen Regelungen sind: Der Kata
strophenschutz (besonders die Einsatz
dienste) kann eine einheitliche (soweit not
wendig) und zweckmäßige Organisation für 
Einsätze im Frieden und im Zustand der 
äußeren Gefahr erhalten: der Luftschutz
hilfsdienst ist nur für den Verteidigungsfall 
gesdlaffen. Die Dienste werden in allen 
Landkreisen und kreisfreien Städten (Stadt
kreise) bestehen, nicht wie bisher auf Lan
desstufe und in wenigen Städten (Orte ge
mäß § 9 ZBG); dies entspricht den Erkennt
nissen der militärischen Verteidigung über 
die Gefährdung der Bevölkerung im Ver
teidigungsfall. Die Helfer werden nur 
noch eine Mitgliedschaft in einer Kata
strophenschutzorganisation besitzen ; bis
her sind manche Helfer sowohl in einer 
reinen F riedenskatastrophenschutz-Organi
salion als auch im Luftsehutzhilfsdienst 
tätig. Die Hilfskräfte innerhalb des Land
kreises und der kreisfreien Stadt (Stadt
kreis) erhalten einen deutlich erkennbaren 
Vorrang gegenüber sogenannten überört
lichen Kräften; bisher liegt der Schwer
punkt beim überörtlichen Luftsehutzhilfs
dienst; es wird allerdings darauf zu achten 
sein, daß ein übergebieUieher Einsatz 
(Überlandhilfe) im notwendigen Umfang 
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gewährleistet wird, auch wenn später ein
mal das Zivilschutzkorps aufgestellt wird. 
Gewisse Anreize dafür sind erkennbar, daß 
die Katastrophenschutzorganisationen ger
ne mitwirken und daß sich freiwillige Helfer 
in ausreichender Zahl zur Verfügung slel
len; dazu gehört u. a. die Freistellung vom 
Wehrdienst der Helfer, die sidl für einen 
längeren Dienst im Katastrophenschutz 
entsdleiden. Schließlich fä llt der unselige 
Begriff "Luftschutz" weg. - Der Selbst
schutz des einzelnen und der Betriebe soll 
freiwillig sein. Die Bürger und die Inhaber 
der Betriebe sollen in freier Verantwortung 
fur sich und die Personen, für die sie ver
antwortlich sind , Vorbereitungen zum Über
leben und Weiterleben im Falle einer 
Katastrophe treffen. Sie können auf Wunsch 
die notwendige Aufklärung, Anleitung und 
Ausbildung erhalten. Dies erScheint im 
Gegensatz zum sehr perfektionistischen 
Selbstschutzgesetz (1965), das nicht in 
Kraft getreten ist, realisierbar, wenn unser 
Volk in geeigneter Weise wahrheitsgemäß 
unterrichtet wird. - Die Aufenthaltsrege
lung wird durd't eine klare Red'ttsgrund
lage ermöglicht. Zu ihr soll in diesem Auf
satz nicht Stellung genommen werden. 

4. Die Anstrengungen des Bundes, auf 
Grund des Gesetzes einen wirksamen 
Katastrophenschutz auch im Zustand der 
äußeren Gefahr zu schaffen, werden aller
dings wenig nützen, wenn die Bevölkerung 
nicht aus Überzeugung mitwirkt. Die Be
völkerung scheint für die Belange der zivi
len Verteidigung nid'tt genügend aufge
schlossen zu sein, teilweise stellt sie sich 
rein gefühlsmäßig gegen Maßnahmen zu 
ihrem eigenen Schutz, teilweise sieht sie 
auch keine Gefahren. Daraus ergibt sich 
die Pflidlt, die Bevölkerung vollständig und 
wahrheitsgemäß über die Gefahren und 
über Schutz- und Überlebensmöglichkeiten 
im Zustand äußerer Gefahr zu unterrichten 
und ihr begreiflich zu madlen, daß eine 
Verteidigung, die sidl nur auf die Streit
kräfte stützt, im modernen Krieg sinnlos 
ist. Man wird also eine innere Einstellung 
der Bevölkerung zur Verteidigung oder 
Selbstbehauptung, eine geistige zivile Ver
teidigung aufbauen müssen. In geistiger 
Hinsicht werden die Auseinandersetzungen 
der Staaten in unseren Tagen gewonnen 
oder verloren. Alle staatstragenden Kräfte 
unseres Gemeinwesens müssen deshalb ' 
mitwirken, diese geistigen Voraussetzun
gen zu schaffen und zu festigen. Das dürfte 
eine der schwersten, undankbarsten, aber 
zugleich vornehmsten Aufgaben unserer 
Zeit für die Parlamente, die Regierungen, 
d ie politisdlen Parteien, die Verbände, die 
Wirtsdlaft, die Wissensdlaft, die Presse, 
den Rundfunk und das Fernsehen sein. Der 
Bund müßte anläBlidl der Beratung und 
Verabschiedung des Gesetzes durch seine 
politischen Organe einen wirksamen An
sloß geben ; dann werden sich auch ge
nügend Männer und Frauen finden, die sich 
freiwillig im eigenen Interesse und im 
Interesse ihrer Angehörigen und Mitbürger 
für Hilfeleistungen aller Art ausbilden las
sen und in Katastrophenfällen aus Ober
zeugung und gerne mithelfen. 
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11. Katastrophenschutz für Frieden 
und Zustand äußerer Gefahr 
Die am KatastrophenSChUtz Beteiligten 
stimmen darin überein, daß das Gesetz 
über die Erweiterung des Katastrophen
sdlUtzes nur dann funktionieren wird , wenn 
die gegenseitigen Rechte, Befugnisse und 
Pflichten im wohlverstandenen Gesamt
interesse sorgfältig und zweckmäßig auf
einander abgestimmt sind. Die Länder sind 
die wesentlichen Mittler zwischen den Be
langen des Bundes, der Landkreise, der 
kreisfreien Städte (Stadtkreise) und der 
öffentlichen und privaten Katastrophen
schutzorganisationen. Deshalb ersdleinen 
einige grundsätzliche Bemerkungen aus 
der Sicht der Verwaltung eines Bundeslan
des darüber angebracht, was bei der An
wendung des Gesetzes beachtet werden 
sollte. 

1. Aufgaben des Bundes 

a) Allgemeines. Der Bund trägt nach § 15 
Abs. 1 und 2 des Entwurfs die Zweckaus
gaben für die Erweiterung (Ergänzung, 
Aufstockung) des in den Ländern bereitzu
stellenden Katastrophensdlutzes zum 
Zwecke seiner Verwendung im Zustand 
äußerer Gefahr. Daraus leitet sich eine Be
fugnis ab, den Umfang (einschließlich 
Reihenfolge und Stufen) der Erweiterung 
festzulegen (§ 4 des Entwurfs) . Dies er
Scheint allerdings nur dann sinnvoll und 
realisierbar, wenn der Bund zuvor den 
Mindestumfang des gesamten Katastro
phensdlutzes bestimmt und seine Leistun-

gen durch Bedingungen und Auflagen von 
Vorleistungen innerhalb der Länder abhän
gig macht. Der Bundesminister des Innern 
wird daher durch Allgemeine Verwaltungs
vorschriften (AVV) mit Zustimmung des 
Bundesrats den Mindestumfang des ge
samten Katastrophenschutzes und den 
Umfang des von ihm zu bezahlenden Er
weiterungsteils bestimmen müssen (§ 2 
Abs. 3 des Entwurfs). In diesen AVV sollte 
soviel wie nötig, aber sowenig wie mög
lich enthalten sein, damit in den Ländern 
ein möglichst großer Spielraum zur Aus
gestaltung des Katastrophenschutzes ver
bleibt, der der Sache - wie die Erfahrung 
lehrt - nur dienlich sein kann. 

Der Bund will nach § 15 Abs. 3 des Ent
wurfs vom Aufgabenträger die Kosten er
stattet erhalten, die durch den Einsatz des 
Erweiterungsteils des Katast rophenschut
zes bel Katastrophen und Unglücksfällen 
im Frieden entstehen. Diese Regelung er
scheint wenig zweckmäßig ; sie verursacht 
einen hohen Verwaltungsaufwand wegen 
zumeist geringfügiger Beträge. Sie er
scheint überdies auch unbillig ; denn die 
Katastrophenschutzorganisationen stellen 

Auf freiwilliger Basis wird 
der BLSV auch weiter bei der 
Ausbildung der Bevölkerung 
mitwirken. Unser Bild: Löschangriff 
einer Kraftspritzenstaffel. 



DRK-Helfer mit Funkgerät. Innerhalb 
der Kreise werden bel einer 
Katastrophe ausgebildete Helfer mit 
ihrem Gerät eine wichtige 
Rolle bel der Obermlttlung von 
Nachrichten übernehmen. 

ihr Potential im Zustand der äußeren Ge
fahr kostenlos für Bundeszwecke zur Ver
fügung. § 15 Abs. 3 des Entwu rfs sollte da
her im wohlverstandenen Interesse aller 
Beteiligten aus dem Gesetzentwurf gestri
chen werden. 

b) Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
- AVV - nach § 2 Abs. 3 des Entwurfs. 
Der Bundesminister des Innern könnte den 
Mindestumfang des durch den Bund zu 
tragenden Erweiterungsteils entweder län
derweise nach der Einwohnerzahl festlegen 
und die obersten Landesbehörden ermäch
tigen, innerhalb des Landes nach eigenem 
Ermessen zu verfahren. Er könnte aber 
auch selbst für jeden Träger (Landkreis, 
kreisfreie Stadt) in Rahmensätzen nach 
dem Baukastensystem (evtl. abhängig von 
der Einwohnerzahl) die Vorschriften erlas· 
sen. Die letztgenannte Möglichkeit dürfte 
die bessere sein; sie hat den Vorzug, daß 
der Katastrophenschutz im ganzen Bun
desgebiet ähnlich werden kann, sie hat 
allerdings den geringen Nachteil jeder 
schematischen Lösung, daß den besonde
ren Verhältnissen im Einzelfall nur dann 
Rechnung getragen werden kann, wenn die 
Vorschriften "weich" genug gefaßt sind. Es 
wird darauf zu achten sein, daß diese AVV 
sehr bald und sorgfältig unter Anhörung 
aller Beteiligten beraten werden. 

(1) Eine AVV-Organisation oderAVV-Stärke 
und Gliederung nach § 2 Abs. 3 in Verbin
dung mit § 4 des Entwurfs sollte regeln , 
welche Dienste des Gesamtkatastrophen
sch utzes im Landkreis und in der kreis
freien Stadt mindestens vorhanden sein 
müssen und welche Dienste bzw. welchen 
Teil der Dienste der Bund trägt. Dabei wird 
man nicht Einheitsgrößen so starr wie beim 
LuftSchutzhilfsdienst festlegen dü rfen. 

Der Mindestumfang des gesamten Kata
strophenschutzes und der Umfang des 
Erweiterungsteils könnten in Bausätzen für 
je 10000 Einwohner personell folgender
maßen festgelegt werden : 

Gesamter 
Katastrophen- Erweiterungs-

1. FOhrung 
Führer 
Fernmeldewesen 
ABC-Erkundung 
ABC-Beobachtung 
ABC-Meßstellen 

2. Brandschutz und 
Bergung 
Feuerwehren 
Wasserförderung 
Dekontamination 
Bergung 

3. Instandsetzung 

4. Sanitätswesen 
Erste Hil fe 
Verbandplatz 
Krankentransport 

5. Betreuungswesen 
Verpflegung 
Unterbringung, 
Betreuung 
Lenkung 

schutz tell 

7 

60 

4 

15 

12 

7 

15 

2 

8 

7 

6. Veterinärwesen 2 

100 40 

(2) Eine AVV-Ausrüstung nach § 2 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 5 des Entwurfs sollte ohne 
Rücksicht auf jetzt Vorhandenes sorgfältig 
aufzeigen, welche Ausrüstung der gesamte 
Katastrophenschutz im Landkreis und in 
der kreisfreien Stadt mindestens haben 
muß und weldlen Teil der Bund trägt. Ein
zelheiten können hier nicht erwähnt wer
den. Einerseits müßte der Bund die Sonder
ausrüstung fürden gesamten Katastrophen
sdlutz (wie z. B. Gasmasken, schweres Ge
rät und Fernmeldegeräte) stellen. Es ist 
andererseits aber durch Au flagen oder 
Bedingungen dafür zu sorgen, daß der 
Friedenskatastrophenschutz nicht zu La
sten des Bundes ausgerüstet wird, sondern 
daß der Bundesteil stets zusätzlich zur 
Ausrüstung des Friedenskatastrophen
schutzes vorhanden ist. 

(3) Eine AVV-Ausbildung nach § 2 Abs.3 
in Verbindung mit § 6 des Entwurfs sollte 
die Ausbildungsarten und die Ausbildungs
einrichtungen für den gesamten Katastro
phenschutz festlegen sowie die Kosten
tragung nach Zweckmäßigkeitsgesichts
punkten regeln . 
Als Ausbildungsarten kommen in Betracht : 
Allgemeine Ausbildung, Fachausbildung, 
Unterführerausbi Idung, Füh rerausb i Idung 
und Sonderausbildung. Der Lehr- und Aus
bildungsstoff sowie die Voraussetzungen 
für die Teilnahme an der jeweiligen Aus
bildungsart sollten in groben Zügen be
stimmt werden. 

Ob besondere Ausbildungseinrichtungen 
für die einzelnen Ausb ildungsarten not
wendig sind und gegebenenfalls welche, 
müßte genau bestimmt werden. Dann erst 

können die obersten Landesbehörden ent
scheiden, ob die bei den Katastrophen
sdlutzorganisationen vorhandenen Einridl
tungen nach Ausbildungsmöglichkeiten, 
Kapazität, Ausstattung und Wirtschaftlich
keit ausreichen oder ob zusätzliche Einrich
tungen zu betreiben sind. Vielleicht sollte 
der Bund die Ausbildung der Führer über
nehmen. 
Die Kosten der Ausbildung sollten im 
Interesse der Verwaltungsvereinfachung 
folgendermaßen geregelt werden : 

Der Bund trägt die Kosten der Führeraus
bildung für den gesamten Katastrophen
schutz, der Ausbildung der zum Erweite
rungsteil gehörenden UnterfÜhrer und 
Helfer und der Sonderausbildung des 
Erweiterungsteils. Wenn er den privaten 
Katastrophensdlutzorganisationen für den 
Friedenskatastrophenschutz weiterhin Zu
schüsse gewährt, müßte er auch die Aus
bildung der sogenannten Regieeinheiten 
finanzieren, sofern diese nicht schon zum 
Erweiterungsteil gehören. Die Katastrophen
schutzorganisationen müßten die übrige 
Ausbildung tragen. 

2. Aufgaben der Länder 

Das Gesetz stellt im wesentlichen ein 
Rahmengesetz dar, das der Bundesminister 
des Innern mit Zustimmung des Bundes
rats durch mehr ins einzelne gehende 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften (AVV) 
nach § 2 Abs. 3 des Entwurfs ausgestalten 
muß. Erst wenn diese AVV vorliegen, kön
nen die obersten Landesbehörden die in 
ihrem Bereich notwendigen Vorbereitun
gen treffen. Es ist daher ein besonderes 
Anliegen der Länder, daß die AVV bald 
erlassen werden. 

Die Länder sollten beim Anpassen der be
stehenden Rechts- und Verwaltungsvor
sd1(iften (z. B. der Feuerwehrgesetze, 
KatastrophenschutzrichtJinien) Möglichkei
ten des überregionalen Einsatzes und der 
Bevorratung in die Erwägung einbeziehen. 
Das Erfassen der Helfer und des Geräts 
der Katastrophenschutzorganisationen ein
schließlich des Luftschutzhilfsdienstes wird 
langwierig und sdlwierig sein, weil viele 
Helfer in mehreren Katastrophensdlutz
organisationen geführt werden und weil 
die Organisationen ihre Statistiken nach 
unterschiedlichen Gesichtspunkten füh ren. 
Das Aufteilen der vom Bund für den Luft
sdlutzhilfsdienst beschafften Ausrüstung 
auf alle Landkreise und kreisfreien Städte 
wird vorsicht ig Stufe fü r Stufe erfolgen 
müssen, damit Vorhandenes nicht zerschla
gen wird und weil teilweise langfristige 
Mietverträge vorliegen. Die Länder werden 
aus Vereinfachungsgründen die Einrich
tungen für Bevorratung, Wartung und In
standsetzungen wie bisher selbst betreiben 
müssen; diese Einrichtungen sollten auch 
für nidlt bundeseigenes Katastrophen
schutzgerät - natürlich gegen Kostenersatz 
an Bund - zur Verfügung stehen. Das 
würde die angestrebte allmähliche An
gleichung der Ausrüstung erleichtern. 

Die Länder werden prüfen, welche Fern
meldemöglichkeiten über das öt1enUidle 
Netz hinaus angesichts der vorhandenen 
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Ausrüstung fur den Katastrophenschutz be
stehen. Aus vielerlei Gründen wird man 
sich wahrscheinlich von der Landesstufe bis 
zum Landkreis und zur kreisfreien Stadt 
des ausgezeichneten Polizeiführungsnetzes 
bedienen und ein eigenes Fernmeldenetz 
zunächst für entbehrlich halten können. In
nerhalb der Kreise hingegen kann man 
wahrscheinlich mit dem beim Luftschutz
hHfsdienst und bei den anderen Katastro
phenschutzorganisationen verwendeten Ge
rät im Einsatz s'innvoll führen, sofern ge
nugend Gerät vorhanden ist. Dieses Gerät 
müßte der Bund beschaffen. 

3. Aufgaben der Landkreise und der kreis
freien Städte (Stadtkreise) 

Alle Landkreise und einige kreisfreie Städte 
werden durch das Gesetz neue Aufgaben 
erhalten (§ 2 des Entwurfs). Für sie ist zwar 
die baldige Herausgabe der AVV (§ 2 Abs. 3 
des Entwurfs) nach der Verabschiedung 
des Gesetzes besonders wichtig, um sich 
rechtzeitig und ausreichend vorzubereiten. 
Sie können aber allein schon auf Grund 
der Geselzesbestimmungen gewisse Vor
bereitungen treffen. 
So werden die Landkreise und die kreis
Ireien Städte wahrscheinlich innerhalb ihrer 
Verwaltungen eine koordinierende Stellung 
für die Aufgaben des Katastrophenschutzes 
schaffen , die sie je nachdem hauptamtlich 
oder nebenamtlich besetzen. In manchen 
Kreisen wird sich hierfür vielleicht der Kreis
brandmeister oder der Branddirektor an
bieten. Es wird ein besonderes Anliegen 
der Kreise sein, unmittelbar mit dem Bund 
abrechnen zu können. 
Die Beteiligung der Katastrophenschutz
organisationen (§ 1 des Entwurfs) wird sich 
nach dem Aufstellungs- und Ausrüstungs
solI sowie nach dem Potential richten, das 
sie einzubringen vermögen. Die Landkreise 
und die kreisfreien Städte werden sich so
weit wie möglich auf bewährte Organisatio
nen stützen, die ihrerseits durch Ihre Bun
des- und Landesverbände ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit bereits sehr umfassend er
klärt haben, deren Stärke besonders im ört
lichen Bereich liegt und von denen anzu
nehmen ist, daß sie leistungsfähig sind. 
Die Feuerwehren als traditionsreiche und 
bewährte Einrichtung der Gemeinden (in 
Baden-Württemberg : öffentliche Einrich
tung) werden personell und ausrüstungs
mäßig das stärkste Potential einbringen 
und in der Lage sein - es gibt regionale 
Unterschiede -, auch auf artverwandten 
Gebieten, z. B. im ABC-Wesen, Dekontami
nationswesen, Bergungswesen, Fernmelde
wesen und Krankentransport, ihre Dienste 
anzubieten. Es ist ein besonderes Anliegen 
der Länder, beim Aufbau des Gesamt
katastrophenschutzes die Eigenständlgkeit 
der Feuerwehren zu erhalten. 
Das Technische Hilfswerk als Einrichtung 
des Bundes ist nicht in allen Landkreisen 
vert reten ; es bemüht sich, weitere Ortsver
bände zu gründen. Es wird seine Dienste 
besonders für Bergung und Instandsetzung 
anbieten können. Je mehr der Bund diese 
Einrichtung durch Zuteilung von Gerät för
dern würde, desto größer könnte dann 

10 

das Angebot zur Mitwirkung werden. 
Das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter
Unfall-Hilfe, der Malteser Hilfsdienst und 
der Arbeiter-Samariter-Bund als Katastro
phenschutzorganisation nach privatem 
Recht (in der Regel) sInd in den einzelnen 
Landkreisen und kreisfreien Städten (Stadt
kreisen) unterschiedlich vertreten. Ihr An
gebot zur Mitwirkung wird daher kreisweise 
verschieden sein; sie besitzen schon heute 
sehr konkrete Vorstellungen und Planun
gen für ihre Beteiligung. 
Die Einheiten des überörtlichen Luftschutz
hilfsdienstes, die die Länder au fzustellen 
haben, und des örtl ichen LuftschutzhiUs
dienstes, die in den Orten gemäß § 9 ZBG 
aufgestellt sind , werden für den Katastro
phenschutz in den Landkreisen, in denen 
sie stationiert sind, und in den kreisfreien 
Städten zur Verfügung stehen. Möglicher
weise werden sich im Laufe der fotgenden 
Jahre gewisse Änderungen dadurch erge
ben, daß das Gerät tellweise in andere 
Gebiete abzugeben ist. Soweit die Länder 
über die Aufstellungweisen des Bundes 
hinaus mit Erlaubnis des Bundes in den 
Landkreisen zusätzliche Lenkungsdienste 
aufgebaut haben, stehen auch diese Dienste 
für den Landkreis zur Verfügung. Es han
delt sich bei den Helfern in der Regel um 
Kräfte, die besonders für Führungs-, Len
kungs- und Betreuungsaufgaben ausgebil
det sind und daher für den Aufbau des 
Katastrophenschutzes in den Landkreisen 
besonders geeignet sind. 

Nur soweit der Katastrophenschutz durch 
Katastrophenschutzorganisationen nicht er
reicht werden kann, müssen die Landkreise 
und die kreisfreien Städte in eigener Regie 
Dienste aufstellen. Von dieser Möglichkeit 
wird man, da in der Regel geeignete und 
bereite Katastrophenschutzorganisationen 
vorhanden sind, nur selten Gebrauch ma
chen müssen. 
Die Landkreise und die kreisfreien Städte 
könnten schon vor der Verabschiedung des 
Gesetzes Übungen unter Beteiligung aller 
Katast rophenschutzorganisationen durch
führen, um Erfahrungen zu sammeln. Die 

Landesverwaltungen werden ihnen dabeI 
ihre Hilfe angedeihen lassen, indem sie 
z. B. für übergebietliche Unterstützung 
sorgen. 

111. Selbstschutz 
1. Die Bevölkerung soll wie bisher im 
SelbstSchutz freiwillig mitwirken. Durch den 
Verzicht auf die im Selbstschutzgesetz 
(1965) en thaltene Selbstschutzpflicht wird 
die freie Verantwortung des Bürgers für 
sich und andere anerkannt und zugleich 
eine psychologische Barriere abgebaut , 
die dem Selbstschutz und der gesamten 
zivilen Verteidigung abträglich gewesen ist 
("Volk von Selbstschulzpflichtigen"). Damit 
kann der Selbstschutz Gemeingut der ver
antwortungsbewußten Bürger werden. Der 
Selbstschutz bleibt dennoch tragender Be
standteil und Grundlage aller anderen Zi 
viischutzmaßnahmen. 
Die Freiwilligkeit des Selbstschutzes findet 
ihre notwendige Ergänzung in dem Grund
satz, daß der Initiative des einzelnen jede 
mögliche behördliche Förderung zuteil wer
den soll. Diese Aufgabe obliegt grundsätz
lich den Gemeinden; sie besteht im wesent
lichen darin, Aufklärung, Unterrichtung und 
Ausbildung der Bevölkerung sowie eine ge
wisse Leitung im SelbstSchutz zu gewähr
leisten. 

2. Aus dem Grundsatz, daß der einzelne 
im Ernstfall zunächst auf sich selbst ge
steilt, sich selbst schützen und helfen muß, 
ergibt sich die Notwendigkeit einer gründ
lichen Unterrichtung und Ausbildung. 
a) Für die Unterrichtung der Bevölkerung 
über die Gefahren und Schäden, die ihr 
durch Angriffswaffen drohen, und dIe Aus
bi ldung zu ihrer Bekämpfung sind grund
sätzlich die Gemeinden zuständig. Sie be
dienen sich dabei der im Katastrophen-

Gemeinsame Obungen der 
Katastrophenschutzorganisationen 
dienen u. a. dazu, jetzt schon 
Erfahrungen zu sammeln. 



schutz mitwirkenden Organisationen, zu de
nen künftig vor allem der Bundesverband 
für den Selbstschutz (bisher Bundesluft
schutzverband) gehören wird, der auch bis
her alleiniger Träger der Selbstschutzaus
bildung war. Neu ist, daß auch die anderen 
Katastrophenschutzorganisationen mitwir
ken können. Diese Organisationen müssen 
sich allerdings auf die neue Aufgabe erst 
umstellen, denn die Erfordernisse einer 
volksnahen SelbstschutzausbIldung sind 
nicht ohne weiteres mit den Erfordernissen 
der bei ihnen betriebenen Fachausbildung 
identisch. Die Verantwortung für die Unter
richtung und Ausbildung liegt stets bei der 
Gemeinde; die Organisationen erhalten 
auch durdl ihre Mitwirkung keine hoheit
lichen Befugnisse. 
b) Zu nennenswerten Erfolgen in der 
Selbstschutzausbildung wird man aller
dings nur dann kommen, wenn es gelingt, 
das Interesse der Bevölkerung zu wecken 
und zu fördern. Mit den bisher üblichen 
Mitteln einer eher verwirrenden als über
zeugenden Werbung allein dürfte dieses 
Ziel nicht zu erreichen sein. Es wird viel
mehr notwendig sein, daß sich die verant
wortlichen Stellen insbesondere beim Bund, 
in den Ländern, Kreisen und Gemeinden 
immer wieder klar und Überzeugend zum 
SelbstSchutz bekennen. 
Darüber hinaus müßten besondere Anreize 
zur Teilnahme an Ausbildungsveranstaltun
gen geschaffen werden. Dies könnte unter 
anderem wirkungsvoll dadurch geschehen, 
daß zum Erwerb der Fahrerlaubnis der 
Nachweis einer Erste-Hilfe-Ausbildung vor
geschrieben wird, die mindestens der in 
der Selbstschutzausbildung vermittelten 
entspricht. Es wird auch zweckmäßig sein, 
besonders die jungen Menschen anzuspre
chen, wofür noch gangbare Wege, z, B. über 
die Schulen, gesucht werden müßten. 
3. Neben der Unterrichtung und Ausbildung 
der Bevölkerung obliegen den Gemeinden 
weitere behördliche Maßnahmen zur För
derung des Selbstschutzes, die im einzel
nen durch allgemeine Verwaltungsvorschrif
tan (AVV) nach § 2 Abs. 3 des Entwurfs zu 
regeln sein werden. 
Zu denken ist im einzelnen an gewisse 
vorbereitende organisatorische Maßnahmen 
und an die Gewährleistung einer Art Füh
rung im Ernstfall mit dem Ziel, ein sinn
volles Zusammenwirken der Selbstschutz
kräfte herbeizuführen. Auch hierbei wird 
die Mitwirkung der Katastrophenschutz
organisationen notwendig sein, was § 4 
des Entwurfs ausdrücklich besagt. 
Der Entwurf enthält auch in § 11 eine 
Aechtsgrundlage für die Gemeinde zum 
Erlaß allgemeiner Anordnungen über das 
Verhalten der Bevölkerung bei Angriffen 
im Zustand der äußeren Gefahr. Ähnliche 
Befugnisse finden sich übrigens in mandlen 
landesrechtlichen Vorschriften, die eben
falls im Zustand der äußeren Gefahr an
wendbar sind (in Baden-Württemberg z. B. 
im Polizeigesetz und im Feuerwehrgesetz). 

4. Wie beim Katastrophenschutz handelt es 
sich auch bei der Förderung des Selbst
schutzes durch die Gemeinden um eine 
Weisungsaufgabe, für die der Hauptverwal-

tungsbeamte allein zuständig ist. Er kann 
diese neuartige Aufgabe nicht ohne mög
lichst umfassende Kenntnisse auf dem ge
samten Gebiet des ZivilSchutzes wirkungs
voll wahrnehmen. Das Bundesamt für zi
vilen Bevölkerungsschutz und der Bundes
luftschutzverband haben bisher in beson
deren Lehrgängen und Informationstagun
gen den Hauptverwaltungsbeamten die not
wendigen Kenntnisse vermittelt. Es er
scheint notwendig, diese Veranstaltungen, 
die sich bewährt haben, verstärkt fortzu
setzen und dafür zu sorgen, daß die Haupt
verwaltungsbeamten von der gebotenen In
formations- und Ausbildungsmöglichkeit 
regen Gebrauch machen. 

Durch Landesrecht können die Aufgaben 
der Gemeinden auf kommunale Zusammen
schlüsse oder Gemeindeverbände übertra
gen werden. In diesem Zusammenhang ver
dienen die gegenWärtig in einigen Ländern 
laufenden Bestrebungen besondere Beach
tung, durch Zusammenschluß kleinerer Ge
meinden größere Verwaltungseinheiten zu 
schaffen. Dieses Ziel ist von der Aufgabe 
des Selbstschutzes her sehr zu begrüßen. 
Auch wenn die Zuständigkeit nicht auf die 
Landkreise übertragen wird, sind diese 
verpflichtet, die Gemeinden bei der Er
füllung ihrer Aufgaben auf diesem Gebiet 
zu unterstützen. Eine solche Unterstützung 
kommt vor allem bei der Durchführung von 
Ausbildungsveranstaltungen in Betracht, 
wobei auf die Einflußmöglichkeit des Haupt
verwaltungsbeamten des Landkreises auf 
die im Katastrophenschutz mitwirkenden 
Organisationen hinzuweisen ist. 

5. Die bisher vom Bundesluftschutzverband 
aufgestellten und betreuten SelbstsdlUtz
züge werden nach § 14 des Entwurfs in den 
Katastrophenschutz der Stadt- und Land
kreise übergeführt. Dabei muß angestrebt 
werden, die Selbstschutzzüge in Landkrei
sen wegen ihrer aussdlließlichen Eignung 
für örtlidle Einsätze den Gemeinden zu
zuteilen und die Ausrüstung in deren Ver
waltung zu übertragen. Dies erScheint um 
so mehr gerechtfertigt, als die Ausrüstung 
der Selbstschutzzüge auch für Friedens
einsätze verwendet werden darf. 

6. Der Grundsatz der Freiwilligkeit gilt für 
den Selbstschutz in Betrieben in doppelter 
Hinsicht, nämlich einmal für die Mitarbeit 
der Betriebsangehörigen und zum anderen 
für die Vorkehrungen der Betriebe selbSt. 
Nach den bisherigen Erfahrungen muß eine 
geringe Bereitschaft der Betriebe zum Auf
bau des Selbstschutzes befürchtet werden, 
wenn kein Gesetz den Aufbau des Selbst
schutzes ausdrücklich verlangt. Diese Be
reitschaft könnte günstig beeinflußt werden. 
wenn die größten Betriebe (Bundesbahn, 
Bundespost), die zweifellos weithin als Vor
bild wirken. beim Aufbau ihres Selbst
schutzes mit gutem Beispiel vorangehen. 
Die Förderungsmaßnahmen der Gemeinden 
erstrecken sich auch auf den Selbstschutz 
der Betriebe. Die Mitwirkung der Katastro
phensdlutzorganisationen bei der Ausbil
dung ist hier jedoch im wesentlichen auf 
den Bundesverband für den SelbstSchutz 
beSchränkt. - Im Betriebsselbstsdlutz des 

Bundes, der Länder und teilweise auch der 
Gemeinden (hier Behördenselbstschutz ge
nannt) ist vielfach Vorbildliches geschaffen 
worden. In den zu erlassenden Richtlinien 
über den Betriebsselbstschutz müßte durch 
entsprechende Übergangsvorschriften si
chergestellt werden, daß dieser Betriebs
selbstschutz erhalten bleibt. 

7. Beim Aufbau des Bundesverbandes für 
den SelbstSchutz muß eine Lösung gefun
den werden, die den Aufgaben und der Be
deutung des Bundesverbandes für den 
Selbstschutz gerecht wird. 
Neben der bereits erwähnten Zuständigkeit 
bei der Unterrichtung und Ausbildung der 
Bevölkerung weist der Entwurf dem Bun
desverband für den SelbstSchutz die Auf
klärung der Bevölkerung über Aufgaben 
und Maßnahmen des ZivilSchutzes zu. 
Gleichzeitig fällt die bisherige Zuständig
keit des Bundesamts für zivilen Bevölke
rungsschutz auf diesem Gebiet weg. Es ist 
sehr zu begrüßen, daß damit die bisher 
nicht immer glückliche öffentlichkeitsarbeit 
bei einer Stelle zusammengefaBt wird, der 
allerdings umfassende Möglichkeiten der 
Aufklärung gegeben werden müssen, wenn 
sie Erfolg haben soll. Der Bundesverban-d 
für den Selbstschutz bietet sich von seinen 
Aufgaben her als ein Träger des Selbst
schutzgedankens an,ohneden man auch in 
Zukunft nicht auskommen wird, wobei stets 
zu berücksichtigen ist, daß Vorhandenes, 
das sich bewährt hat, nicht zerschlagen 
werden soll. 

IV. Zusammenfassung 
Das vorgesehene Gesetz über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes ersdleint 
aus der Sicht einer Landesverwaltung 
durchführbar: es geht von vernünftigen Er
wägungen aus und berücksichtigt die 
Eigenständigkeit der Katastrophenschutz
organisationen mit ihren freiwilligen Hel
fern soweit wie möglidl und nötig. Das 
Gesetz eröffnet weite Möglichkeiten für ein 
gedeihliches Zusammenwirken aller am 
Katastrophenschutz Beteiligten unter dem 
Leitgedanken, daß Vorhandenes, das sich 
bewährt hat, nicht zerschlagen werden 
soll, und im Bewußtsein, daß sich der Kata
strophenschutz angesichts der stets Wand
lungen unterworfenen Verteidigungslage 
immer wieder neu orientieren muß. Die 
Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen 
hängt allerdings wesentlich davon ab, ob 
es gelingt, unsere Bevölkerung zu einer 
bejahenden Einstellung gegenüber den 
Fragen des umfassenden Katastrophen
schutzes zu bringen; die politischen Organe 
des Bundes müssen den Anstoß dazu ge
ben. Unsere freiwilligen Helfer in allen Ka
tastrophenschutzorganisationen haben das 
Zustande kommen des Gesetzentwurfs erst 
ermöglidlt, ihre Mitarbeit ist im künftigen 
umfassenden Katastrophenschutz dringend 
erforderlich; an ihnen wird es auch liegen, 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen anderen 
zum Helfen bereiten Männern und Frauen 
im Interesse der näheren und weiteren 
Heimat weiterzugeben; sie werden die 
Überleitungsmaßnahmen im Interesse des 
Ganzen gerne fördern. 
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Ministerialrat Dr. jur. Ernst Werner WeiD 

Schieswig-Hoisteins 
Erfahrungen mit dem 
erweiterten 
Katastrophenschutz 

Oie Beantwortung der Frage, was im Falle 
eines Krieges zum Schutze der Bevölke
rung getan werden kann und wohl auch ge
tan werden muß, hängt nidlt zuletzt davon 
ab, von welchem Kriegsbild auszugehen ist. 
Gleichgültig aber, zu weldler Antwort wir 
auch immer gelangen, stets wird der einzel
ne zunächst völlig allein auf sich gestellt 
sein. Er muß den Willen haben, sich und 
seinen Mitmenschen in seiner unmittelba
ren Nähe zu helfen. Er muB allerdings in 
der lage sein, praktische Hilfe zu leisten. 
Mit anderen Worten : Es genügt nicht nur 
helfen zu wollen, man muB auch helfen 
können. In jedem Falle Ist und bleibt der 
Selbstschutz des einzelnen wie der klein
sten Gemeinschaften in Haus und Betrieb 
die Grundlage des Zivilschutzes überhaupt. 
Ein wirkungsvoller Selbstschutz wurde 
schon vom Ersten Gesetz zum Schutze der 
Zivilbevölkerung vorausgesetzt. Auf dem 
Selbstschutz baut aber genauso auch der 

'2 

Entwurf des Gesetzes über den erweiterten 
Katastrophenschutz auf. Es ist eine politi 
sche Frage. ob man die Bevölkerung Ins
gesamt verpflichten will. sich einer Grund
ausbildung im Selbstschutz zu unterziehen 
oder aber. ob man nur die Ausbildungs
möglichkeit auf freiwilliger Grundlage an
bietet. Wählt man den letzteren Weg und 
stellt man dabei die Verantwortung des 
Hauptgemeindebeamten für alle Selbst
schutzmaBnahmen richtiger Welse in den 
Vordergrund. dann müssen allerdings auch 
die praktischen Möglichkeiten für die Aus
bildung eines möglichst groBen Teiles der 
Bevölkerung aufgezeigt werden. Die Bür
germeister und Gemeindedirektoren allein 
sind nicht in der lage auszubilden, auch 
nicht unter Zuhilfenahme der Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes ihrer Behörden. 
Man wird deshalb auch In Zukunft bei die
ser praktischen Arbeit auf die Mitwirkung 
weitestgehend ehrenamtlicher Ausblldungs-

der Weg? 
helfer angewiesen sein, die in jahrelanger 
Kleinarbeit im Bundesluftschutzverband 
herangebildet worden sind. Der Name die
ser bundesunmittelbaren Körperschaft muB 
geändert, die Organisationsform sollte ge
strafft werden. In der praktischen Arbeit 
"vor Ort " einschließlich der Offentlichkeits
arbeit sollte man Im Prinzip nichts aufge
ben, was man nimt durch Besseres er
setzen könnte. 
Dem Selbstschutz sind selbstverständlich in 
seiner Wirksamkeit Grenzen gesetzt, die 
man nicht übersehen darf. Der Selbstschutz 
muß In jedem Falle ergänzt und überlagert 
werden. und zwar durch eine weitergehen
de organisierte Hilfe, getragen von Män
nern und Frauen, die tür diesen Zweck be
sonders ausgebildet und ausgerüstet sind 
und im Ernstfall auch zur Verfügung stehen. 
Das Erste Gesetz zum Schutze der Ziv il· 
bevölkerung ging vom Prinzip staatlich aul 
gestellter Regieeinheiten sich einzeln ver-



pflIchtender freiwilliger Helfer aus. Es un· 
terschled dabei örtliche wie überörtliche 
Einheiten. So entstand der .. örtliche Luft· 
schutzhilfsdienst" auf Gemeindeebene, zu· 
nädlst allerdings nur in denjenigen, einzeln 
benannten Orten, die als besonders gefähr· 
det angesehen wurden. Insoweit blieb der 
örtliche Luftschutzhilfsdienst Stückwerk. 

Der überörtlIche Luftschutzhilfsdienst wur· 
de auf Landes· bzw. Regierungsbezirksebe· 
ne aufgestellt. Der Landrat war beim Auf· 
bau des Zivilschutzes nicht beteiligt , er 
wurde im wahrsten Sinne des Wortes ver· 
gessen. Abgesehen davon, daß die Kon· 
zeptton des gesamten LSHD nur in Teilbe· 
reidlen verwirklicht wurde, ist es - faßt 
man das gesamte Bundesgebiet ins Auge -
auch nicht gelungen, die vom Bundesmini· 
ster des Innern vorgesehenen Sollstärken 
zu erreichen. Wo es - wie etwa in Schles
wig·Holstein - gelang, das Aufstellungssoll 
so gut wie völlig zu erfüllen, lag es daran , 
daß man die Grundkonzeption des 1. ZBG 
verließ oder weiterentwickelte. 

Deutlich wurde dies schon vor Jahren bei 
der AUfstellung des LS-Brandschutzdien· 
stes. Brandsdlutz ist eine öffentliche Auf
gabe, die auch sdlon in Friedenszeiten 
- und in Schleswig·Holstein, abgesehen 
von den vier kreisfreien Städten - aus· 
schließlich von den Freiwilligen Feuerweh
ren wahrgenommen wird. Was lag näher, 
als diesen, in ihren Gemeinden stark ver-

wurzelten Gemeinschaften, den LS-Brand· 
schutzdienst zu Übertragen. Für diese For
derung sprach sowohl das geltende Lan· 
desrecht, das den Brandschutzauftrag un
eingeschränkt, d. h. ohne Beschränkung auf 
den Frieden, den Feuerwehren übertragen 
hat, als auch die Forderung der Freiwilligen 
Feuerwehren selbst, die sich, gestützt auf 
die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, 
sehr zu Recht gegen jegliche "Zweigleisig
keit " wandten. Ein Übereinkommen zwi
schen dem Innenminister des Landes 
Schleswig·Holstein und dem Vorsitzenden 
des Landesfeuerwehrverbandes, wonadl 
audl innerhalb des LS·Brandsdlutzdienstes 
ausschließlich Angehörige der Freiwilligen 
Feuerwehren tätig werden dürfen, hat dazu 
geführt, daß in Sdlleswig-Holstein der bis· 
herige Brandschutzdienst nicht nur hun
dertprozentig aufgestellt ist, sondern auch 
schon über eine angemessene Personal
reserve verfügt. 

Von besonderer Bedeutung war, daß jede 
überörtliche LS·Feuerwehrbereitschaft von 
vornherein nur innerhalb eines Landkreises 
aufgestellt wurde, der Kreisbrandmeister 
für diese Bereitschaft mit verantwortlich ist 
und er auch im friedensmäßigen Katastro· 
phenfall über diese Bereitschaft als solche 
- nicht nur über das Gerät - als Kreis
reserve verfügen kann. Mit anderen Wor
ten : in Schleswig-Holstein ist die Forderung 
verwirklicht worden, für die hier schon seit 
Jahren eingetreten wird : 

In Schieswig-Hoistein wird der 
LS-Brandschutzdienst ausschließlich 
von Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehren gestellt. Unser Bild zeigt 
eine Spezial-Schlauchbrücke. 

"Dieselben Männer unter der gleichen Füh· 
rung, mit demselben Gerät im Frieden wie 
Kriege. " 

Im Bereich des LS·Sanitätsdienstes lagen 
die Verhältnisse auch in Schleswig·Holstein 
ursprünglich nicht ganz so einfach. Mehr 
als die Hälfte der aufgestellten überört· 
lichen LS-Sanitätsbereitschaften und fast 
alle LS-Fernmeldezüge sind von Angehöri
gen des Deutschen Roten Kreuzes aufge· 
stell t worden. In einer Vereinbarung zwi
schen dem Innenminister des Landes 
Sdlleswig·Holstein und dem Landesver
band des Deutschen Roten Kreuzes ist für 
den Bereich des Sanitäts-, des Sozial- und 
des Fernmeldedienstes eine Vereinbarung 
abgeschlossen worden, die dem Deutschen 
Roten Kreuz - Landesverband Schleswig
Holste in - in diesem Bereichen eine ähn
liche Stellung einräumt wie im Bereich des 
Brandschutzes den Freiwil1igen Feuerweh· 
ren. Angestrebt wird eine personelle. ma· 
terielle und organisatorische Identität zwi
schen DRK-"K"-Einheiten und Einheiten 
des LS-Sanitätsdtenstes usw. Auch hier 
werden zumindest die Züge, wenn nicht so
gar die Bereitsdlaften nur innerhalb der 
Grenzen eines Kreises aufgestellt. Soweit 
die Personal stärke des DRK oder der ande
ren im Zivilschutz mitarbeitenden, aber 
zahlenmäßig z. Z. noch schwächeren Hilfs· 
organisationen (JUH, MHD, ASB) nicht aus
reicht, kommen auch in Zukunft "freie" Sa
nitätsbereitschaften zum Einsatz. 
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. Dieselben Männer unler der gleichen 
Führung, mit demselben Gerät, 
im Frieden wie Im Krieg." So will es 
5chleswig-Holsteln. Unten: Minister 
Dr. 5chlegelberger beim L5HD. 
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Der LSMBergungsdienst im Rahmen des 
überörttichen lSHD wird in Schleswig-Hot
stein fast ausschließlich vom Technischen 
Hilfswerk wahrgenommen. Auch hier wird 
völlige Integration von THW-Ortsverbänden 
und LS-Bergungsbereitschaften angestrebt. 
Sie ist zwisdlen Nord- und Oslsee weitest
gehend verwirklicht. Aus dem Gesichts
punkt der friedensmäßIgen Katastrophen
abwehr - die in Schieswig-Hoistein In der 
Hand der Landräte und Oberbürgermeister 
liegt - wird es allerdings erforderlich. das 
THW über die Ortsebene hinaus auch in
nerhalb der Kreise organisatorisch zusam
menzufassen und zu führen. 

Neben diesen "klassischen" Fachdiensten 
gibt es weitere, nicht minder wichtige Auf
gaben, die von Freiwilligen wahrgenommen 
werden müssen, die keiner - speziell auf 
diese Aufgaben ausgeridlteten Organisa
tion entstammen. 

Dies gilt insbesondere für den gesamten 
LS-ABC-Dienst und den LS-Veterinärdienst. 
Die besonders günstigen Verhältnisse in 
Schleswig-Holstein ließen es aber zu, daß 
gerade diesen Fachdiensten zahlreiche 
Freiwillige zugeführt werden konnten. Das 
besondere Engagement der Lehrerschaft 
soll hier besonders hervorgehoben wer
den. 

Wenn man nach den Gründen fragt, warum 
der Aufbau des Luftschutzhilfsdienstes in 
Schieswig-Hoistein so weit vorangetrieben 
werden konnte, so gibt es hierfür naturge
mäß mehrere Gründe. Von Vorteil war in 
jedem Falle, daß es hier versucht wurde 
- und das nicht ohne Erfolg - , sich inner
halb zahlreicher Fachdienste weitgehend 
auf bereits bestehende Organisationen, 

z. B. die Freiwilligen Feuerwehren sowie 
die HIlfsorganisationen abzustützen und die 
Organisationen soweit als möglim selbst 
in die Verantwortung zu stellen. Die Folgen 
dieser "Zivilschutzpolitik" waren aber, daß 
nunmehr Männer und Frauen, die sich zur 
Mitarbeit Im Zivilschutz verpllidlteten, mit 
denen identisch sind, die im gleichen Auf
gabenbereich ohnehin für die Katastro
phenabwehr im Frieden bereitstehen. Die 
guten Erfahrungen, die man in dieser Ridl
tung - und nicht nur in Schieswig-Hol
stein - gemacht hat, sind einer der Grün
de, die zu der neuen ZivilschutzkonzeptIon 
führten. die den von den Ländern wie dem 
Bundesinnenminister verfochtenen Entwurf 
eines Gesetzes über die Erweiterung des 
Katastrophenschutzes tragen. 
Mitarbeit, ja Eigenveranlwortung verschie
dener Zusammenschlüsse freiwilliger Hel
fer wirft naturgemäß die Frage auf, In wel
mer Weise und auf welcher Ebene alle 
Hilfsmaßnahmen - im Katastrophenfalle Im 
Frieden wie Im Verteidigungsfalle - zweck
mäßigerweise koordiniert werden. Es be
steht zwischen Bund und Ländern Überein
stimmung, daß der Landrat In den Land
kreisen und der Oberbürgermeister in den 
kreisfreien Städten die richtige Ebene Ist. 
Dabei muß man sich darüber Im klaren sein, 
daß der auf Kreisebene organisierte "erwei
terte Katastrophenschutz" sowohl den 
Selbstschutz der Bevölkerung als auch die 
organisierte Gefahrenabwehr auf Ge
meinde- bzw. Amtsebene voraussetzt. Es 
muß deshalb sichergestellt sein, daß ge
meindliche Vorkehrungen - etwa für den 
örtlichen Brandschutz - auch im Ver
teid igungsfall funktionsfähig bleiben, und 
zwar sowohl personell als auch materiell. 



Je mehr aber in Zukunft die Eigenverantwortlichkeit der Freiwilli · 
gen Feuerwehren wie der Hilfsorganisationen an Bedeutung ge· 
winnt, um so dringlicher wird es, den Katastrophenschutz in seiner 
Gesamtheit zu koordinieren. Diese demnächst auf die Landräte 
und Oberbürgermeister zukommende Aufgabe muß man schon 
jetzt klar sehen. 

Einer der tragenden Gedanken des Gesetzes über den erweiler· 
ten Katastrophenschutz ist die Schwerpunktverlagerung auf die 
Kreisebene. Dessenungeachtet werden aber auch in Zukunft ge· 
wisse Einrichtungen - möglicherweise auch gewisse Einheiten -
auf Landes· oder Bezirksebene verbleiben müssen. Zu denken ist 
dabei in erster linie an Ausbildungsstätten, Zentrallager, Kraftfahr· 
zeug· und Fernmeldewerkstätten sowie Tanklager. 
Den unbefangenen Beobachter mag es überrascht haben, in wei
cher Einmütigkeit der Bundesinnenminister wie die Innenminister 
und Senatoren der Länder den Gedanken des erweiterten Kata
strophensdlUtzes bisher verfochten haben. Dabei sollte man nicht 
übersehen, daß Motive und Zielvorstellungen z. T. unterschiedlicher 
Natur sind. Vorkehrungen tUr die Katastrophenabwehr im Frieden 
wie für den Zivilschutz im Frieden sind - so hört man es aus dem 
Bonner Raum - weitgehend identisch. Für den KatastrophenschUtz 
müssen die Länder ohnehin sorgen. Sie sollen hierfür auch in 
Zukunft im Rahmen ihrer Zuständigkeit "unangefochten " aufkom
men. Lediglich den "geringen überhang für den Verteidigungsfall " 
- so argumentiert man - , den wollen wir aus der Bundeskasse 
finanzieren. Der Auffassung, daß der Segen der Neukonzeption des 
Zivilschutzes in erster linie in der Entlastung des Bundeshaus
halts zu Lasten der Länder liege, ist man naturgemäß von Mün
chen bis Kiel entgegengetreten. Es SOllte in Zukunft unzweifelhaft 
bleiben, daß die Verantwortung " für die Verteidigung" und damit 
zugleich tUr die Zivilverteidigung mit dem Zivilschutz eindeutig 
beim Bund liegt. Selbstverständlich werden die Länder ihre Vor
kehrungen und Einrichtungen des Katastrophenschutzes noch stär
ker als bisher in den Dienst des Zivilschutzes stellen. Die grund
sätzliche Verantwortung hierfür bleibt - auch in finanzieller Hin
sicht - beim Bund. Dies eindeutig festzustellen erscheint erfor
derlich, da der viel diskutierte Begriff des .. erweiterten Katastro· 
phenschutzes" nur zu gut geeignet ist, Unklarheiten zu schaffen. 

Das Unbehagen angesichts einer möglichen Minderung des Enga· 
gements des Bundes im Bereich des Zivilschutzes ist ein Grund 
mit für die große Zurückhaltung der meisten Bundesländer gegen
über den Planungen für das gesetzlich bereits verankerte Zivil
schutzkorps. Diese Haltung ist - auch aus der Sicht Schleswig
Holsteins - zwar verständlich, von der Sache her aber sehr zu be
dauern. Man muß sich immer wieder darum bemühen, den Zivil
schutz als Ganzes zu sehen, der auf dem SelbstSchutz aufbaut, 
durch die auf Gemeindeebene vorhandene Katastrophenabwehr er
gänzt und durch den "erweiterten Katastrophenschutz" in den 
Kreisen und kreisfreien Städten unterstützt wird, zugleich aber 
noch Aufgaben aufweist, deren Bewältigung freiwilligen Helfern 
aus den verschiedensten Gründen - vor al lem im überörtlichen 
Einsatz - nicht zugemutet werden kann. Aus der Sicht Schleswig
Holsteins sollte das Zivilschutzkorps nur einen verhältnismäßig 
kleinen Kreis von Spezialisten mit besonderem Gerät umfassen, 
z. B. für den Schwimmbrückenbau oder die schwere Bergung. Es 
ist nur zu begrüßen, daß der Gedanke des "erweiterten Katastro
phenschutzes" sich immer mehr durchsetzt. 

Man sollte aber nicht versäumen, diesen Gedanken rechtzeitig und 
bis zuletzt durchzudenken und auch den Mut haben, die Grenzen 
zu sehen, die auch der - im übrigen unverzichtbaren - Freiwillig
keit unserer Mitbürger gesetzt sind. Daß man diese Grenze sehr 
hoch ansetzen kann, das hat die schleswig-holsteinische Landes
übung "ORKAN 67" wohl unter Beweis gestellt. 
Der Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall muß vom Bundes
gesetzgeber neu geregelt werden. Das Erste Gesetz zum Schutze 
der Zivilbevölkerung war nur der erste Schritt im Rahmen einer 
Konzeption, die in wesentlichen Punkten nicht zu verwirklichen 
war. Mit dem Gesetz über den erweiterten Katastrophenschutz soll 
aber nicht nur ein neuer Weg eingeschlagen, sondern zugleich 
deutlich gemacht werden, daß Bund und Länder damit Ernst 
machen wollen, einen bestmöglichen Schutz der Bevölkerung 
sicherzustellen . 

Automatisch Licht bei Netzausfall! 
Das ist die beste Sicherung gegen Panlk- und Un
fallgefahren in Betrieben, Büro- und Warenhäusern, 
Saal bauten, Behörden und Schulen. Notbeleuchtung 
für 3 Stunden sichern automatisch 

FRIWO 
Schaltanlagen für 

Sicherheitsbeleuchtu ng 
mit Zentral batterie nach VOE 0108 
aus betriebssicheren und wartungsarmen Nickel
Cadmium-Akkumulatoren eigener Fertigung -400 Ah, 
mit selbsttätiger Umschalt- und Ladeeinrichtung 
für relaisgesteuerte Wiederaufladung in max.10Stun
den, für mehrere Stromkreise, wahlweise für Not
oder Panikbeleuchtung, auch kombiniert. 
Nickel-Cadmium-Akkumulatoren beweisen seit Jahr
zehnten ihre Zuverlässigkeit in Millionen FRIWO
Grubenlampen. Was sich im Bergbau der ganzen 
Welt Tag für Tag bewährt. ist gut! 

FRIEMANN 

11' 
&WOLFGMBH 

41 OUISBURG 
Fernruf (02131) 31451 
Fernschreiber 0855543 
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Beim LS-Brand
schutzdienst 
ist alles 
wohldurchdacht 
Am 13. Dezember 1964 wurden in Bonn 
während einer Feierstunde die ersten 80 
Helfer, die sich freiwillig für den LS-Brand
schutzdienst gemeldet hatten und der frei
willigen Feuerwehr des Stadtkreises Bonn 
angehörten, verpflichtet. 

Sie haben sich dazu freiwillig bereit erklärt, 
in einer Zeit, die immer mehr vom materiel
len Wohlstandsde.nken aller Bevölkerungs
teile bestimmt ist, und auch in einer Zeit, wo 
das Wort Luftschutz nicht gerne gehört 
wird. Ihr Entsdlluß, dem Gemeinwohl zu 
dienen, ist aber nicht allein auf die Auf
gaben des Luftschutzhilfsdienstes . be-

Auf Grund der Erfahrungen des zweiten 
Weltkrieges und gestützt darauf, daß im 
Zeitalter einer modernen Kriegführung 
eine perfekte militärische Verteidigung nur 
dann ihren Zweck erfüllt , wenn auch auf 
dem Zivilsektor umfassende Vorkehrungen 
für den Schutz der Bevölkerung getroffen 
werden, wurde am 9. 10. 1957 das "Erste 
Gesetz über Maßnahmen zum Sdlutz der 
Zivilbevölkerung W (1. ZBG) verabschiedet. 
Damit wurde die Redltsgrundlage für die 
Aufstellung, Ausbildung und Ausrüstung 
für den Luftschutzhilfsdienst geschaffen. Um 
den verschiedenen Spezialaufgaben gerecht 
werden zu können, wurde der Luftschutz
hilfsdienst in Fachdienste aufgegliedert. 
Einer der ersten und wichtigsten Fadldien
ste, der schon im letzten Weltkrieg wegen 
der vielen und großen Brände von beson
derer Bedeutung war, ist der LS-Brand
schutzdienst. 

Nach der "Allgemeinen Verwaltungsvor
schrift über Gliederung, Stärke und Aufstel
lung des Luftschutzhilfsdienstes" (AVV
Organisation-LSHD) ist sein Aufgabenge
biet wie folgt festgelegt : "Der LS-Brand-

wird von der zuständigen Landesbehörde 
im Benehmen mit dem Bundesamt für zivi
len Bevölkerungsschutz festgesetzt. 

Nachdem in Heft 7/67 über die Ergebnis
se der Erprobung und den Aufbau der LS
Wasserförderbereitschaft berichtet wurde, 
sollen hiermit die anderen beiden Einhei
ten, der LS-Feuerwehrsdlnelltrupp und die 
LS-Feuerwehrbereitschaft, vorgestellt wer
den. 

Der LS-Feuerwehrschnelltrupp 

Der LS-Feuerwehrschnelltrupp ist die klein
ste Einheit des LS-Brandschutzdienstes. Er 
hat in dem ihm zugewiesenen LS-Teilab
sdlnitt (ca. 20000 Einwohner) - in erster 
Linie hinsichtlich der Brandbekämpfung -
Erkundungen durdlzuführen und entspre
chende Lageberichte an den örtlichen Luft
schutzleiter bzw. Absdlnittsleiter durchzu
geben. 

Daneben soll er auch die Selbstschutzkräf
te bei der Bekämpfung von Bränden unter
stützen und die Bevölkerung vor Flädlen-

Von Brandoberinspektor Karlheinz Gehrmann, Bonn 

überlassen 
schränkt Sie waren als Angehörige der 
freiwilligen Feuerwehr schon vorher bereit, 
sich für die Rettung von Leben, Gesundheit 
und Eigentum ihrer Mitmenschen zur Ver
fügung zu stellen. Sie haben es sich zum 
Grundsatz gemadlt, daß die Rettung der 
höchsten menschlichen Güter nicht dem 
Zufall überlassen bleibt, sondern einer sy
stematischen Vorbereitung bedarf. 

Es ist noch nicht allzulange her, als unsere 
Städte im Bombenhagel in Scl.:autt und 
Asche sanken und wir groBe Verluste an 
Toten und Verletzten hinnehmen mußten. 
Aber um wieviel größer wären die Verluste 
gewesen, wenn nicht eine große Anzahl 
beherzter, mutiger Menschen, oft unter Ein
satz ihres Lebens, bereit gewesen wären, 
zu retten, was noch zu retten war. Ohne 
den Einsatz dieser Menschen wäre die 
Ernte des Todes noch reicher ausgefallen. 

schutzdienst hat im Verteid igungsfall Men
schen aus Brandgefahr zu retten, Sachen 
vor Feuer zu schützen und Brände zu be
kämpfen. 11 Daneben besteht aber auch die 
Möglichkeit, ihn im Frieden bei Katastro
phen, öffentlichen Notständen und größe
ren Unglücksfällen mit heranzuziehen. Dies 
war in letzter Zeit des öfteren der Fall. 

Neben seinen festen örtlichen Einrichtun
gen ist auch hier, wie in fast allen anderen 
Fachdiensten, die Bereitschaft als taktische 
Einheit anzusehen. Nach der derzeitigen 
Konzeption so llen für einen LS-Abschnitt 
(ca. 100 000 Einwohner) 2 LS-Feuerwehr
bereitschaften, 1 LS-Wasserförderbereit
schaft und 10 LS-Feuerwehrschnelltrupps 
aufgestellt werden. In LS-Orten mit mehr 
als 2 LS-Abschnitten verringert sich die 
Zahl der LS-Feuerwehrschnelltrupps auf 
fünf. Die Stärke der überörtlichen Verbände 

brandgefahren warnen. Seine personelle 
Stärke ist 1 Truppführer und zwei Mann. 

Als Fahrzeug steht ein geländegängiges 
Tanklöschfahrzeug (TLF 8) auf Unimog
Fahrgestell mit einem 82-PS-Otto-Motor 
zur Verfügung. Das zulässige Gesamtge
wicht beträgt 5000 kg. 

Festeingebaut ist eine Feuerlöschkreisel
pumpe mit einer Leistung von 1600 IImin 
bei 80 m Förderhöhe. 

Zur weiteren Ausrüstung gehören ein 800 I 
Löschwassertank und eine Schnellangriffs
einrichtung, die es gestattet, einen Lösch
angriff ohne Verzögerung einzuleiten. 

Außerdem ist das Fahrzeug mit einer Trag
kraftspritze TS 215 ausgerüstet, die dafür 
eingesetzt werden kann, den Wassertank 
aus kleineren Löschwasserentnahmestellen 
wieder aufzufüllen. 
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In letzter Zeit werden überlegungen angestellt, ob es zweck
mäßig ist, Erkundungsaufträge und Hilfeleistungen von den 
Feuerwehrschnelltrupps - aber auch von den Schnelltrupps 
der anderen Fadldienste - durchführen zu lassen. Klar ist, daß 
man weder auf die Erkundung noch auf die Hilfeleistung verzidlten 
kann. Aber klar ist auch, daß die geringe personelle Besetzung der 
Schnelltrupps kaum als ausreichend angesehen werden kann, bei
de Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen . Hier könnte man evtl. in der 
Form Abhilfe schaffen, wenn lür Erkundungszwecke sogenannte 
Erkundungsstaffeln, in denen alle Fachdienste vertreten sein 
müßten, aufgestellt werden. Damit ständen die Schnelltrupps für 
die Unterstützung der Selbstschutzkräfte und auch für Hilfeleistun
gen voll zur Verfügung. 

Die örtliche LS-Feuerwehrbereitschaft 

Bei einer Gesamlstärke von 88 Mann gliedert sich die LS-Feuer
wehrbereitschaft wie folgt : 

a) Führungsgruppe, 

b) zwei Angriffszüge, 

cl einen Wasserversorgungszug, 

d) einen Versorgungszug. 

Der Führungsgruppe steht ein Funkkommandowagen - FuKW -
zur Verfügung. Jeder Angriffszug besteht aus 4 Fahrzeugen, und 
zwar: 

a) Vorauslöschfahrzeug 

b) Tanklöschfahrzeug 

cl Tanklöschfahrzeug 

d) löschfahrzeug 

VlF 

TlF 8 

TlF 8 
lF 16 TS 

Der Wasserversorgungszug besteht aus 3 Fahrzeugen 

a) Tanklöschfahrzeug TlF 16 

b) Löschfahrzeug lF 16 TS 

c) Schlauchkraftwagen SKW 

Im Versorgungszug ist die Mitführung von 

a) Kraftfahrdrehleiter DL 

b) lastkraftwagen lKW 
(für Schirrmeister) 

cl Lastkraftwagen LKW 
(für Verpflegung) 

vorgesehen. 

Die in der Führungsgruppe und den Zügen It. STAN 102 (örtliche 
LS-Feuerwehrbereilschaft) aufgeführten PKWs, LKWs und Kräder 
werden im V-Fall beordert. Alle anderen Fahrzeuge - mit Aus
nahme der Kraftfahrdrehleiter - sind bzw. werden ausgeliefert. 

Durch die Aufteilung der Bereitschaft in Züge werden die Schlagkraft 
und Beweglichkeit erheblich gesteigert. Die Züge sind als selb
ständige Einheiten, die auch größeren Anforderungen gewachsen 
sind, anzusprechen. Innerhalb der Züge bestehen darüber hinaus 
noch Gruppen, Staffeln und Trupps, die je nach Lage ebenfalls 
selbständig arbeiten können. 

Die Angriffszüge 

Die Ausrüstung mit drei kleinen wendigen Fahrzeugen (VLF, TLF 8, 
TLF 8) für die Vorauslöschgruppe, Gesamtstärke 1/11 und eines 
löschfahrzeuges (lF 16 TS). Gesamtstärke 1/8. zeigt deutlich. 
daß man im Aufbau der Angriffszüge neue Wege gegangen ist, um 
der Forderung nach mehr Beweglichkeit nachzukommen. 

Dies zeigt siro auch besonders in der Tatsache, daß ein völlig 
neuer Fahrzeugtyp, das Vorausl6schfahrzeug mit Staffel besatzung 
1/5, in die V-Gruppe aufgenommen wurde. Es ist mit einer Vor
bauseilwinde ausgestattet und führt einen Wasservorrat von 300 I 
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mit. Daraus ergibt sich, daß das Voraus lösch fahrzeug auch andere 
Aufgaben, z. B. Menschenrettung und Bergung oder kleinere Räu
mungsarbeiten, durchführen kann. In erster Linie wird es aber we
gen seiner Mannschaftsstärke und seines Schlauchbestandes zu
sammen mit den beiden TLF 8 eingesetzt werden. 

Die zweite Gruppe (L-Gruppe 1/8) hat im Zugverband überwiegend 
für die Wasserversorgung der V-Gruppe zu sorgen. 

Der Wasserversorgungszug 

Der Wasserversorgungszug, der mit einem Tanklöschfahrzeug 
TLF 16, einem Schlauchkraftwagen SKW und einem Löschfahrzeug 
LF 16 S ausgestattet ist, hat seine Hauptaufgabe darin, im Ein
satzverband der Feuerwehrbereitschaft die Löschwasserversor
gung sicherzustellen. Aber er kann auch als dritter Angriffszug ein
gesetzt werden. 

Die beiden ersten Fahrzeuge des Wasserversorgungszuges (TLF 
16 und SKW) sind mit einer Staffel besatzung 1/5 besetzt. Diese 
sogenannte Wasserversorgungsgruppe nennt man auch W-G ruppe, 
die zweite Gruppe auf dem LF 16 TS ist identisch mit der in den 
Angriffszügen. 

Besonders interessant im Wasserversorgungszug ist der Schlauch
kraftwagen, der sozusagen die Grundlage für die Wasserheran
führung bildet. Er ist mit dinem Sdllauchbestand von 1240 m B, 
300 m C und 60 m 0 ausgerüstet. 

Diese Schläuche sind so gelagert, daß sie während der Fahrt auch 
als Doppelleitung ausgelegt werden können. 

Sollte die Strecke nicht befahrbar sein, z. B. bei Trümmern, kann 
mittels der Schiebebretter, die von der Mannschaft getragen wer
den, die Leitung ebenfalls rationell verlegt werden. 

Der Versorgungszug 

Er hat In erster Linie die Aufgabe, den Nachschub sicherzustellen. 
Dazu gehören Treibstoff und Ausrüstung, aber auch Verpflegung 
und Bekleidung. Da auch das Schirrmeister-Werkzeug in diesem 
Zug mitgeführt wird, besteht die Möglichkeit, kleinere Reparaturen 
an den Einsatzfahrzeugen vorzunehmen. Dafür stehen zwei han
delsübliche Lastkraftwagen der 3,5-t-Klasse zur Verfügung. 

Die für den Versorgungszug vorgesehene Kraftfahrdrehleiter ist 
nicht in das Beschaffungsprogramm mit aufgenommen, sie soll aus 
den Beständen der Feuerwehren zu r Verfügung gestellt werden. 

Die Gesamtstärke des Versorgungszuges beträgt 1/9. 

Fahrzeuge und Ausrüstung 

Von den friedensmäßigen Fahrzeugen im kommunalen Brand
schutzdienst unterscheiden sich die Fahrzeuge des LS-Brand
schutzdienstes grundsätzlich dadurch, daß sie 
a) mit Allradantrieb versehen sind, 

b) in Kofferbauart gebaut sind, 

cl die Pumpen leistungen entsprechend den Motorleistungen höher 
sind, 

d) nach den Grundsätzen einer weitgehenden Gelände- und Trüm
mergehfähigkeit konstruiert sein müssen. 

Der nächste Unterschied ist der, daß Innerhalb der LS-Feuerwehr
bereitschaften nur zwei Fahrgestellgrößen verwendet werden: 

a) für die Großfahrzeuge (lF 16 TS. TlF 16 und SKW) 
Fahrgestelle der 4,5-t-Klasse, 

b) für die übrigen Fahrzeuge (VLF und TLF 81 
Fahrgestelle der l ,5-t-Klasse. 



Außerdem sind in den Fahrerhäusern Beobachtungsluken einge· 
baut. 

Aus der nachfolgenden Kurzbeschreibung der Fahrzeuge ist die 
Bestückung mit den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen zu er· 
sehen. 

Voraus löschfahrzeug (VlF - Besatzung 1/5) 

Wasserbehälter 330 I, 3 Preßluftatmer, 1 Tragkraftspritze 25, 
2 Strahlenmeßgeräte mit kleinem Zubehör, Steckstrickleiter 6 m, 
Vorbauseilwinde 1,5 t, 14 B·, 6 C· und 2 D-Druckschläuche, Otto
Motor 82 PS. 

Tanklöschlahrzeug (TLF 8 - Besalzung 1/2) 

Wasserbehälter 800 I, eingebaute Feuerlöschkreiselpumpe 8/8, 
Schnellangriffseinrichtung mit 30 m Drucksdllauch S, Tragkraft
spritze 215, 2teilige Steck leiter aus Stahl, 10 B-, 4 C- und 4 0-
Druckschläuche, Olto-Molor 82 PS. 

Tanklösehfahrzeug (TLF 16 - Besalzung 1/5) 

Wasserbehälter 2400 I, eingebaute Feuer lösdlkreiselpumpe 16/8, 
Sdlnellangriffseinridltung mit 30 m Druckschlaudl S, A-Wasser
strahlpumpe, 4teilige Steckleiter, 6 B·, 7 C- und 3 A-Drucksdlläu
ehe (1 il 10 mund 2 il 5 m), Diesel-Molor 125 PS, Tragkraft
spritze 8/8. 

Schlauchkraftwagen (SKW - Besatzung 1/5) 

Zusammenlegbare Wasserbehälter, Tragkraftspritze 818 , 2teilige 
Steckleiter, 62 B-, 20 C· und 4 D-Druckschläuche, Diesel·Motor 
125 PS. 

Lösehgruppenfahrzeug (LF 16 TS - Besatzung 118) 

Eingebaute Feuerlösdlkreiselpumpe 16/8, Tragkraftspritze 8/8, 
3 Preßluftatmer, 2teilige Schiebleiter, 41eilige Steck leiier, Klapp
leiter, 30 B· und 12 C-Druckschläuche, Diesel-Motor 125 PS. 

Funkkommandowagen (Jeep) 

6 mausfahrbare Antenne, Funkgerät FuG 7 a oder 7 b, Funk· 
gerät FuG 6, Olto-Molor 40 PS. 

In der LS·Feuerwehrbereitschaft sind insgesamt vorhanden : 

4 festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpen 8/8, 
4 festeingebaute Feuerlöschkrelselpumpen 16/8 , 
6 Tragkraftspritzen 215, 
4 Tragkraftspritzen 818, 
mit einer Gesamtförderleistung von 20400 Il min. 

Der gesamte mitgeführte Löschwasservorrat beträgt 6260 I. 

An Schlauchmaterial wird mitgeführt : 4250 m B-, 1385 m C· und 
360 m D·Druckschläuche. 

Auf Grund des mitgeführten Schlauchmaterials und der Pumpen 
ergeben sich für den Einsatz einer LS-Feuerwehrbereitschaft fol· 
gende Werte : 

Förderstrecke 1000 m = Förderstrom 4000 IImin oder 
Förderstrecke 4000 m = Förderstrom 1000 Ilmin. 

Jeder der drei Einsatzzüge (1. A·Zug, 2. A-Zug und W-Zug) kann 
maximal sieben C·Rohre vornehmen, also insgesamt 21 Rohre oder 
abgerundet 20 Rohre mit 4000 Il min. 

Geht man davon aus, daß die Einsatzbreite eines C-Rohres etwa 
15 m beträgt, so ergibt sich, daß für die LS-Feuerwehrbereitschaft 
eine Gesamtbreite von 300 m wirkungsvoll bekämpft werden kann. 
Diese Zahlen sind natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig 
und können nur als ungefähre Werte angesehen werden. 

Schlußbetrach tung 

Nachdem das Gerät für den lS-Brandschutzdienst, insbesondere 
das der LS·Feuerwehrschnelltrupps und das der LS-Feuerwehr-

bereitschaft, erläutert wurden, soll in der Schlußbetrachtung der 
weitere Aufbau, nach der Verpflichtung am 13. 12. 1964, an' der 
80 Helfer des LS-Brandschutzdienstes teilgenommen haben, in
nerhalb der Stadt Bonn geschildert werden. 

Das technische Material wurde weitgehend vervollständigt. Die 
ersten acht LS-Feuerwehrschne1ltruppfahrzeuge und die Fahrzeu
ge der 1. LS·Feuerwehrbereitschaft wurden ausgeliefert , mit der 
Auslieferung der Fahrzeuge der 2. LS·Feuerwehrbereitschaft wird 
in Kürze begonnen. Außerdem stehen in Bonn 3 Züge einer Was
serförderbereitsdlaft für Erprobungszwecke zur Verfügung. 

Weitere 100 Helfer, die bereit sind, im LS·Brandschutzdlenst mit
zuwirken und sich ausbilden zu lassen, konnten über die Basis· 
organis'atlon freiwillige Feuerwehr gewonnen und verpflichtet wer
den. 

Das GesamtSOlI von 200 Helfer für den LS-Brandschutzdienst ist 
somit zu 90% erfüllt. Es besteht berechtigte Hoffnung, daß diese 
Entwicklung weiter anhält, zumal den LSHD-Einheiten in Bonn eine 
tadellose Unterkunft und entsprechende Fahrzeughallen zur Ver· 
fügung gestellt werden konnten. 

Die jährlich durchgeführten Großübungen in Verbindung mit ande· 
ren Fachdiensten und die monatlich durchgeführten Unterrichte 
und Ausbildungsveranstaltungen sind gut besucht. 

Neben der Ausbildung der Führungskräfte an der Landesfeuer
wehrschule werden in Bonn laufend Grund-, Maschinlsten- und 
Alemschutzlehrgänge durchgeführt. Denn nur durch eine sorgfäl
tige und gründliche Ausbildung kann der Helfer im LS-Brand
schutzdienst seine besondere Aufgabe erfüllen, wenn er die tech
nischen Hilfsmittel beherrscht, die notwendig sind, wenn es gilt . 
Menschenleben zu retten und zu bergen sowie Brände zu be
kämpfen. 

AUSBILDUN6SLEHRE 

FUR aLLE 
aUSBilDUNGS· 

KRIIFTE 

VO N WILHELM 

N I GG E M EYE R 

DIN A 5, 96 Seiten mit 
57 zweifarbigen Zeichnungen 
in Zweifarbendruck DM 6,

Inhalt : 
Der Vorgang des Lernens 
- lehrtechnik - Lehrstoff
Die Ausbildungskraft - Die 
Vorbereitung der Ausbildung 
- Das.Ausbildungsmaterial
Das Arbeiten mit Tafeln. 

Sinn und Zweck des Buches 
ist, allen Ausbildern 
Sicherheit bei der Ausbildung 
zu geben. Der gut 
gegliederte, in kurzen Sätzen 
gefaßte Stoff wird durch die 
gegenÜbergestellten, oft 
humorvollen zweifarbigen 
Zeichnungen erläutert. 

Ein Methodikbuch, das 
es In dieser ObersIchtl ichkelt 
bisher nicht gab t 
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über den Sinn von 
Katastrophenschutzübungen 
bei Dunkelheit 
" Ist Post angekommen? " , fragte Herbert seine Frau Jutta, als er 
nach Hause kam. 

"Ja, von der Dienststelle ", gab sie zur Antwort und überreichte ihm 
den Briefumschlag. Herbert riß ihn auf und entnahm ihm das 
Schreiben des Amtes für Zivilsdlutz seiner Stadt. Während er las. 
schaute seine Frau ihn an. 

"Etwas Besonderes?", fragte sie. 

"Eigentlich nicht" I meinte Herbert. "Eine Einladung zur Teilnahme 
an einer übung, an einer Nachtübung." 

"Nachtübung?", fragte Jutta verwundert. "Aber was wollt ihr denn 
nachts üben, da könnt ihr doch nichts sehen? Da tappt ihr doch 

~ wie blind umher und stoßt euch gegenseitig die Geräte ins Kreuz." 

"Ach, das verstehst du nicht", sagte Herbert nachsichtig lächelnd 
und steckte die Einladung in seine Brieftasche. Doch JuNa gab sich 
nicht zufrieden ... Dann wirst du mir eben erklären, wieso ihr Zivil
schützer ausgerechnet nachts üben müßt. Sonst nehmt ihr doch 
immer den SamslagnachmiNag dazu." 

"Na schön", brummte Herbert, holte zwei Gläser und eine Flasche 
Bier, g08 ein und fuhr fort: .. Setz dich erst mal hin. Hier, trink erst 
mal einen Schluck, und nun höre einmal fein zu, mein Schatz. " 

Jutta nippte an ihrem Bier, schaute Herbert an und dachte : Na, 
jetzt bin ich mal gespannt, welche Ausreden die Kerls wieder er
finden, um sich auch noch nachts zu treffen. Nicht nur, daß so 
mancher Abend für Dienstbesprechungen draufgeht und manch ein 
schöner Samstagnachmittag, jetzt wollen sie auch noch nachts zu
sammenkommen! 

"Also, die Sache ist so", begann Herbert ein wenig umständlich 
nadl einem tiefen Sdlluck aus dem Glas, .. nadlts liegen die Dinge 
ganz anders, da muß man sidl an die Dunkelheit gewöhnen und 
zeigen, daß man seine Aufgaben genauso verrichten kann wie am 
Tag." 

"Aber warum, was zwingt euch dazu?" 

.. Die Logikl Du weißt dodl, wozu wir vom Zivilsdlutz da sind; um 
bei Notständen aller Art zu helfen. Das können Unglücke und Ka
tastrophen sein, und das kann auch Krieg sein. Na, und Unglücke 
und Katastrophen können jederzeit eintreten oder sich bis in die 
Nächte hinein auswirken. Das gilt erst reeilt für Kriege. Darum muß 
man das Helfen hin und wieder auch nachts oder, besser gesagt, 
bei Dunkelheit üben." 

Jutta war jedoch nicht so leicht zu überzeugen. "Hör mal, Herbert ", 
warf sie ein, "jede Tätigkeit kann man im Hellen so lange üben, bis 
man sie, wie man so schön sagt, im Schlafe kann. Da brauchst du 
gar nicht mehr hinzusehen, da kannst du alles mit geschlosse
nen Augen oder auch bei Dunkelheit verrichten." 

"Bis hierher hast du redlt, mein Schatz. Aber du darfst nicht ver
gessen, daß die Tätigkeiten im Zivilschutz sich zwar aus EinzeI
aufgaben zusammensetzen, die jedem Helfer gewisse Handfertig
keiten abverlangen, die man aber nicht isoliert sehen darf. Hier 
geht es auch um die Zusammenarbeit innerhalb von Staffeln und 
Gruppen, Zügen und Bereitschaften. Das ist wie ein Räderwerk, 
nur daß die einzelnen Rädchen selbst einander suchen müssen, um 
ineinandergreifen zu können. 

Beginnen wir beim Selbstschutzzug. Der hat drei Staffeln mit je 
sechs Mann und dazu einen Zugführer. Brandschutz-, Rettungs
und Laienhelfer arbeiten im praktischen Einsatz Hand in Hand. Bei 
Tage ist das schon nicht so einfadl. Da gibt es Ruf-, Wink- und 
Pfeifsignale, die zu erkennen und zu befolgen sind. Nachts werden 
diese zum Teil durch Blinkzeichen ersetzt. Das klingt theoretisch 
ganz einfach. Doch schon beim Feuerschein nächtlicher Brände, 
bel Funkenflug und dickem Rauch, wenn Verletzte schreien, Men-

P 291.166 
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schen aufgeregt durcheinander brüllen, 
Kinder weinen, ist es mit der guten Ver
ständigung durch Signale schon nicht mehr 
so leicht. Das alles muß erst einmal den 
Helfern richtig bewußt werden." 

"Und du meinst", fragte JuUa, schon nicht 
mehr so kritisch, "daß eine Nachtübung da 
viel helfen kann? " 

.. Ich meine, daß gelegentlich durchgeführte 
NachtÜbungen die Helfer mit diesen beson
deren Schwierigkeiten vertraut machen. Sie 
lernen sie dann besser zu überwinden. 
Doch es gibt noch mehr Gründe, warum 
NachtÜbungen wichtig sind. Denk einmal an 
den Gebrauch von Handlampen und Heim
leuchten als einzige Lichtquelle bei Ret
tungsarbeiten. Du ahnst nicht, wie unge
wohnt das ist und wie man sich erst daran 
gewöhnen muß. 

Beim LuftsdlUtzhilfsdienst, also bei den 
Einheiten, die Kraftfahrzeuge und schweres 
Gerät mit in den Einsatz bringen, gibt es 
noch andere Probleme. 

Nächtliche Marsdlbewegungen motorisier
ter Einheiten stellen an Führung und Helfer 
große Anforderungen. Gibt es in einem 
Ernstfall ohnehin schon genügend Behin
derungen und Schwierigkeiten, so werden 
diese durch die Dunkelheit noch vergrößert . 
Oie Führung muß alles daransetzen, die 
Marschbewegungen in Fluß zu halten, so 
schneU wie möglich ablaufen und die Ein
heiten das MarSchziel einsatzfähig errei
chen zu lassen. Das ist ebenfalls nur mög
lieh, wenn Führung und Helferschaft solche 
Nachtmärsche oft genug geübt haben. 

Wenn ich nur an die verschiedenen Be
leuchtungsstufen denke. Da heißt es, ohne 
Beleuchtung fahren oder mit Tarnbeleuch
tung nur nach hinten oder nur nach vorn, 
oder nach vorn und nach hinten. 

Bei Nacht stellen sich auch für die Ver
kehrsregelung ganz andere Probleme, die 
sich erst in der Praxis ergeben. 

Die Marschgeschwindigkeiten sind bei 
Nacht geringer als bei Tag. Der Betriebs
stoffverbrauch und selbst der Materialver
schleiß sind höher. Kolonnenfahren erfor
dert eine besondere Konzentration der Fah
rer. Ist der Nachtmarsch sehr lange, wer
den auch hohe Anforderungen an die Ver
sorgung gestellt. Ich denke da nicht nur an 
Betriebsstoff, sondern auch an Verpflegung 
und Getränke für die Helfer, um deren Lei
stungsfähigkeit zu erhalten." 

Jutta hatte aufmerksam zugehort. Jetzt un
terbrach sie ihren Mann. "Das ist ja alles 
sehr interessant, Herbert, und es klingt 
auch alles ganz vernünftig. Ich sehe auch 
ein, daß es dabei Dinge gibt. an die wir 
Laien bei oberflächlicher Betrachtung gar 
nicht denken. Aber sag einmal. wie stellt 
man sich denn so einen Nachtmarsch im 
Ernstfall vor, wenn man damit rechnen muß. 
daß die Strecke teilweise zerstört oder das 
Gebiet radioaktiv verseucht ist? " 

,. Das fragst du völlig zu Recht, Jutta! Auch 
solche Erschwernisse müssen einkalkul iert 
werden. Darum gehen jedem Marsch gewis-
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se Erkundungen und Lagebeurteitungen 
voraus. Dies ist eine Aufgabe, die durch 
die Ausstattung der Einheiten mit Fernmel
demittein, Karten und Skizzen sehr erleich
tert wird. Bei unvorhergesehenen Schwie
rigkeiten oder Störungen müssen die Füh
rer der Marscheinheiten selbständig und 
ganz im Sinne des erhaltenen Auftrags han
deln. Stößt z. B. so eine Einheit auf ver
strahltes Gelände, so sind zunächst die er
forderlichen Schutz maßnahmen anzuwen
den. Wie dann gehandelt wird, hängt von 
den gemessenen Werten sowie vom Auf
trag ab. Es kann nötig sein, den Auftrag zu 
unterbrechen oder ihn fortzusetzen. Auch 
muß die vorgesetzte Stelle benachrichtigt 
werden. Alle diese Erkundungen sind bei 
Dunkelheit natürlich viel schwieriger als bei 
Tag .. · 

"Eben wegen dieser SchWierigkeiten, mei-

Die Heller Im Zivilschutz werden von 
Zelt zu Zelt bel Nachtübungen 
mit den dabei auftretenden besonderen 
Schwierigkeiten und Erschwernissen 
vertraut gemacht. Natürlich dürfen 
nur solche Heller daran teilnehmen, 
die in bezug auf die Ausbildung 
die entsprechenden Voraussetzungen 
mitbringen. Die Aufnahmen zu dem 
nebenstehenden Beitrag zeigen 
Szenen aus nächtlichen Übungen. 



ne ich, setzt ihr euch bei einer Nachtübung 
nur unnötig Gefahren aus" , warf Jutta ein. 
"Außerdem sind die l eute am Wochenende 
müde und abgespannt. Da gehören sie 
nachts ins Bett und nicht ins Gelände." 

"Was du da sagst, ist ganz richtig ", gab 
Herbert bereitwillig zu, " aber auch darauf 
haben wir uns eingestellt. Der gesamte 
lehrstoff wird nämlich so in den Ausbil
dungsplan eingesetzt, daß die Ausbildung 
in allen Fachgebieten stets vom leichten 
zum Schweren fortschreitet. Zunächst wer
den alle Einzelaufgaben geübt und dann 
das Ganze. Dabei sind die verschiedenen 
Ausbildungsgebiete - dazu gehören ganz 
besonders die Ausbildung in der Bedie
nung von Fahrzeugen, Maschinen, Werk
zeugen und Geräten sowie die Ausbildung 
für den Einsatz - zeitlich und auch stoff
lich aufeinander abgestimmt. 

Und was die Müdigkeit betrifft, so wird die
se schnell überwunden. Es ist nun einmal 
so, daß die erhöhten und über einen länge
ren Zeitraum anhaltenden Anforderungen 
an Körper und Geist einen Belastungszu
stand schaffen, der dem bei einem Ernstfall 
nahekommt. Da werden Ermüdungserschei
nungen für eine gewisse Zeit überwunden 
und aufgehoben. Doch, wie gesagt, solche 
Anforderungen, wie sie eine Nachtübung 
mit sich bringt, dürfen nur gestellt werden. 
wenn die Helfer auch die entsprechenden 
Voraussetzungen mitbringen. Bei der Aus
bildung für den Nachteinsatz wird schon 
berücksichtigt, daß die Aufnahmefähigkeit 
während der Dämmerung und in der ersten 
Stunde der Dunkelheit am größten ist. " 

.,Apropos Ausbildung ", unterbrach Jutta 
Herberts Redefluß. "Wie ist das überhaupt ? 
Ich kann mir denken, daß nicht alle Helfer 
die gleiche Begabung und den gleichen Bil
dungsgrad mitbringen. Auch die Schnellig
keit der Auffassung wird verschieden sein . 
Wie bringt ihr das alles auf einen Nenner?" 
"Es gehört zu den Aufgaben unserer Aus
bilder, auf diese Faktoren Rücksicht zu neh
men. Sie lernen ja im laufe der Zeit die 

persönlichen Eigenarten der Helfer kennen. 
Es liegt bei ihnen, auf Einsichten und Er
fahrungen, welche die HeUer in der Schule, 
im leben oder in ihrem Beruf gewonnen 
haben, im Sinne der Sache aufzubauen. 
Dazu gehört ein gutes Fingerspitzengefühl. 
Bis ein Helfer an einer Nachtübung teilneh
men kann, muß er eine Menge gelernt ha
ben. Er muß genügend theoretische Kennt
nisse und praktisdle Fertigkeiten erworben 
haben. Während der Lehrgänge und Dienst
abende erkennt der Helfer auch, wie sich 
sein spezieller Auftrag in die gemeinschaft
liche Aufgabe einfügt. 

Für die exakte Durdlführung der dem LSHD 
gestellten Aufgaben ist es notwendig, daß 
die Helfer außer den manuellen Fertigkei
ten audl die Einsatztätigkeiten sdlulmäßig 
bis zur vollkommenen Beherrschung üben. 

minimax 

Dazu gehört auch das rasche Auf- und Ab
laden von Gerät, das Abspringen von Fahr
zeugen sowie der schnelle Einsatz der Ge
räte. Ob alle Handgriffe " sitzen ", zeigt sich 
bei keiner Gelegenheit besser als bei einer 
Nachtübung. " 

" Ich glaube, jetzt habe ich erkannt, daß 
eure Nachtübung notwendiger ist als idl 
zunädlst meinte. Aber einen Satz SOlltest 
du deinen Erklärungen noch hinzufügen'" 

"Und wie soll der lauten ?" 

"Zur Erfüllung dieser Aufgaben gehört nicht 
nur viel Idealismus der Helfer selbst, son
dern auch viel Verständnis und guter Wille 
ihrer nädlsten Angehörigen, die ja auch 
immer davon betroffen werden." 

"Du sagst es", gab Herbert mit einem leich
ten Seufzer zu und strich dabei seiner Frau 
liebevoll übers Haar. H. F. 

liefert alles für den Zivilschutz 
Techn ische und persönliche Ausrüstungen 
fü r Bran dsch utz, Rett un g und Lai enhilfe 

Nebenstehendes Bild zeigt die neue le istungsfähige Kleinmotorspritze T5 05/5 MOTOMAX 

MI N I MAX - Aktiengesellschaft, 7417 Urach I Württ. 
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Dr. Julius Fischer t 
Am 2. Februar 1968 verstarb plötzlich und unerwartet im Alter von 63 Jahren der Referent für Öffenllich· 
keitsarbeit bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Dr. Julius Fischer. 
Mit ihm hat auch die Redaktion dieser Fachzeitschrift einen hochgeschätzten Mitarbeiter verloren. 
Dr. Fischer wurde sm 8. Juli 1904 in Oberwalluf im Rheingau geboren. An den Universitäten In Heidelberg, 
München und Würzburg studierte er Volkswirtschaft. 1926 legte er das Diplom-Volkswirte-Examen ab. 
Zwei Jahre später promovierte er zum Dr. rer. pol. mit dem Prädikat "magna cum Isude", 
Am 1. Mal 1952 wurde Dr. Fisd'ler in die HauptsteIle des Technischen Hilfswerks berufen. Nahezu 16Jahre 
leitete er das Referat für Offentlichkeitsarbeit der Bundesanstalt Technisdles Hilfswerk. Er gehört mit zu 
jenen Männern, die zusammen mit dem Gründer des Tedlnisdlen Hilfswerks, atto lummltzscn, den oft 
sdlweren Weg des Aufbaues gingen. Dr. Fisdler hatte sich in den Dienst einer Sache gestellt, die er als 
gut und notwendig erkannte und deren Belange er aus einem inneren Bedürfnis heraus mit Sachkunde 
und Verantwortungsbewußtsein in der Offentlichkeit vertrat. Dem Technischen Hilfswerk und seinen 
70000 freiwilligen Helfern widmete er seine ganze Kraft. Der hohe Idealismus der Helfer begeisterte ihn 
immer wieder aufs neue. Den Menschen, die jederzeit bereit waren zu helfen, galt deshalb seine 
besondere Fürsorge. 
Wenn heute die Monatszeitschrift "Das Technische Hilfswerk" überall in Fachkreisen des In- und Aus
landes und vor allem aber in der Helferschaft als Sprachrohr des THW einen guten Ruf genießt, so 
ist dies ein Verdienst von Dr. Fischer, der dIe Zeitschrift seit 1954 gestaltete. Die Impulse, die er der 
gesamten Öffentlichkeitsarbeit des THW, der Helferwerbung und der Helferbetreuung gab, sind rid1tung
weisend gewesen. Sie haben entscheidend zum Aufbau des Technischen Hilfswerks beigetragen. In 
unzähligen Veröffentlichungen hat Dr. Fisd1er über das Wesen und die Aufgaben des THW berid1tet 
und die staatspolitisd1e Aufgabe des Helfers in der Gemeinschaft herausgestellt. Er selbst gab ein Beispiel 
echter Opferbereitschaft und Treue. Um so ersd1üUernder war für alle, die ihn kannten, die Nachricht 
von seinem Tode. Und alle, die täglich und in vielen Gesprächen seinen lauteren Charakter, seine 
Bescheidenheit und seine fürsorgliche Güte, aber auch seinen fachlichen Rat und seine Hilfe kennen 
und schätzen lernten, werden ihn schmerzlich vermissen. Mit ihm hat das THW eine der letzten Persönlidl
keiten aus der Grunderzeit und der damallgen HauptsteIle verloren. In der Geschichte des Technischen 
Hilfswerks und in der Erinnerung werden die Arbe it und der Mensch Dr. Julius Fischer den ihm 
gebührenden Ehrenplatz erhalten. 
Am 7. Februar 1968 wurde Dr. FiScher auf dem Neuen Waldfriedhof in München beigesetzt. Nach der 
kirchlichen Trauerfeier geleiteten THW-Helfer den Sarg zur letzten Ruhestätte. Freunde und Mitarbeiter 
erwiesen dem Toten die letzte Ehre. 
Im Auftrag des Präsidenten des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungsschutz legte leitender Regierungs
direktor Kehrl einen Kranz nieder. Er würdigte den Verstorbenen als einen aufrechten und geraden 
Mensdlen, dessen Arbeit im Dienste der Allgemeinheit hohe Anerkennung verd iene. 
Der Direktor des Technischen Hilfswerks, Dipl.-Ing. Zielinski, umri8 in bewegten Worten das leben und 
Wirken Dr. Fisdlers, der Ihm nicht nur ein guter Ratgeber, sondern auch ein Freund gewesen sei. Das 
fachliche Können und die edle menschliche Gesinnung wären nicht nur für den Aufbau des Technischen 
Hilfswerks von großem Nutzen gewesen, sondern habe ihm darüber hinaus überall persönliche Freunde 
gewonnen. Für ihn und seine Mitarbeiter bedeute der plötzliche Tod Dr. FISchers einen schweren Verlust. 



Ausbildungslehre 

Aus der Schriftenreihe des BLSV für Ausbildungs
kräfte. DIN AS, 96 Seiten, broschiert, stark illustriert. 
Verlag .. Offene Worte ", Bonn. DM 6,-. 

Zu den bisherigen Broschüren des BLSV - "Atomschutz" , "ABC
Schutz" , "Biologische Kampfmittel " - , die sich aussdltießlich 
mit reinen Fachthemen besdläftigen, erscheint eine weitere 
Broschüre mit dem Titel "Ausbildungstehre" . Diese Broschüre 
schließt eine merkliche Lücke in der Fachliteratur des BLSV. In 
ihr wird ein wichtiges Thema, nämlich die Schulung zur Aus
bildungskraft, behandelt . 

Diese Broschüre ist übersichtlich gegliedert. Jeweils nur ein 
Thema wird auf einer Doppelseite behandelt, rechts Text, links 
Illustration, und zwar zu folgenden Fragen : der Vorgang des 
Lernens, der Lehrstoff , die Lehrtechnik, die Ausblldungskraft, 
die Vorbereitung der Ausbildung, das Ausbildungsmaterial und 
die Arbeit mit der Tafel. 

Zweck dieser Broschüre ist es, den Ausbildungskräften im 
Selbststudium die Wege zur Erkenntnis der eigenen Fehler zu 
zeigen. Sie lehrt, wie man sich ziel bewußt auf eine Ausbildungs
stunde vorbereitet und wie man den Unterricht führt . 

In die Broschüre sind absichtlich keine Beispiele aus den Fach
gebieten des BLSV eingearbeitet, da Fragen der allgemeinen 
Methodik unabhängig von Fachfragen behandelt werden kön
nen. 

Oie in dieser Form gestaltete "Ausbildungslehre" dürfte wohl 
die Aufmerksamkeit aller Organisationen finden, die einen Aus
bildungsauftrag zu erfüllen haben. Jeder Ausbildungskraft kann 
diese Broschüre nur empfohlen werden. 

International Fire Protection 
Directory and Who's Who 1967/68 

H. Sch. 

Herausgeber Fire Inte rn ational, Großbritannien. Zu 
beziehen durch Fire International, Unisaf House, 
34-36 Dudley Road, Turnbridge Wells (Kent) , Eng
land. Preis: DM 20,-. 

Das vorl iegende Handbuch ist ein Nachschlagewerk für alle, die 
sich mit Brandschutz, Brandbekämpfung und Herstellung von 
Löscheinrichtungen befassen. Diese zweite Ausgabe enthält 
noch mehr Angaben als die erste Ausgabe über die Feuerweh
ren in aller Welt, ihre Ausrüstungen, personellen Besetzungen 
und Veränderungen. Aud1 der Herstellerteil wurde beträchtlich 
erweitert, so daß die Benutzer dieses Handbud1es sich leicht 
über den neu esten Stand internationaler Entwicklungen auf 
dem Gerätesektor informieren können. Alle Ausgaben sind in 
Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch wiedergegeben. 
Einfachheitshalber wurde dieses Handbuch, ohne Rücksicht auf 
die geographische Lage der einzelnen Länder, nach der eng
lischen Alphabetordnung zusammengesetzt. Um das Lesen in 
jeder Sprache zu vereinfachen, wurden leicht zu merkende Ab
kürzungen benutzt. 

Helfen - Retten - DSB 

Oberall im Einsatz, wo Schweres geleistet 
wird, wo man \/on Mensch und Malerial das 
Besle lorden , ja l ordern muß, sind 
DSB-Schtauchboote unentbehrlich. 
Ober 90000 Schlauchboote hat die DSB 
bisher gebaut. Dem Zeichen DSB 
verschafften sie In der ganzen Weit einen 
gulen Namen. 
Wir führen bewlhne Speziaitypen fü r die 
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Hiilsorganisalionen und lur FeuelWehren. 
Fordern Sie bille unseren Katalog an. 
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Lebensvorgänge 
als Grundlage zur 
Planung eines 
Waldlagers für 
Evakuierte 
Hüttenbauten unter Ausnutzung 
des Erdreiches 

Erdhütten, besonders die sog. russisdlen 
Erdhütten, haben den Vorzug, im Innern im 
Winter warm und im Sommer kühl zu blei
ben. Sie lassen sich beliebig lang anlegen. 
Es sind dann entsprechend mehr Seiten
gänge anzuordnen. 
Die Innenwände - soweit sie im Erdreich 
stehen - sind mit Hurden, Brettern, 
Straud'lwerk hinter Maschendraht oder Fa
schinen zu verkleiden. Die Hütten sind ein
seitig geneigt anzulegen und am tiefsten 
Punkt ist ein Sickerschacht mit Holzrost an
zuordnen. 
In der allergrößten Not lassen sie sich auch 
ohne Nägel und Draht nur aus den Baustof
fen herstellen, die man im Gebüsch oder 
Unterholz findet. Zur Verbindung der ein
zelnen Hölzer werden dann dünne elast i
sd1e Äste, sog. Bindewieden, verwendet. 
Als Werkzeug genügt außer Spaten und 
Axt oder Beil eine Säge. Als Pfosten ver
wendet man möglid1st sold1e dünnen 
Stämme, die oben in einer Gabel enden. In 
diese legt man dann die längshölzer ein. 
Als Baumaterial werden benötigt : Rund
oder Kantholz und Stangen, aud1 frisd1 ge
sd1lagene starke und dünne latten, Reisig, 
Stroh, Fasd1inen, Rasen, Erde und soweit 
vorhanden Draht, Stricke, Nägel und Ziegel
steine. 
Man steckt zunäd1st ein Rechteck von 
15 X 6 m ab, gräbt den Gesamtraum 0,8 m 
tief aus und an~d1ließend den Mittelgang 
0,5 m tief und 1,5 m breit. Am Rand der lan
gen Seite des Rechtecks bringt man ein la
ger für das untere Ende der Dachsparren 
an. Es wird 0,3 m breit und 0,4 m tief aus
gegraben. 
Nun werden zunächst im Mittelgang zwei 
Reihen hölzerner Pfosten (2,3 m lang, 
0,2 m tief in die Erde einlassen) paarweise 
in Abständen von 1 m aufgestellt. Die Ver
ankerung im Boden erzielt man durdl Fest
stampfen von Steinen oder Holzstücken 
um die einzulassenden Fußenden. Am obe
ren Ende Jeder Pfostenreihe bringt man 
zwischen jedem Pfostenpaar einen Quer
riegel auf und in der längsachse einen 
längsholm, der zweimal (beidseitig des 
Mittelganges) die Pfostenpaare mit Quer
riegel verbindet. Auf diesem längsholm lie
gen die Dachsparren (stärkere Rundhölzer) 
auf. Sie werden paarweise mit Sdlnur oder 
Draht oben zusammengebunden. In dem 

ausgegrabenen lagergraben rechts und 
links der längsseiten dient nun ein Brett 
als Endauflager. Die Dad1sparren sind in 
0,71 m'Abstandvoneinander zu errichten. Ihre 
Spitzen werden durch einen längsholm 
(FirstpfeUe) verbunden. In der längsachse 
werden nun in Zwischenräumen von 0,2 m 
auf diesen Dachsparren dünnere Stangen 
gebunden oder genagelt. Dann wird der 
Dachbelag mit Flechtwerk, wie bel den vor
hergehenden Bauweisen beschrieben, von 
unten nach oben aufgebracht. Soll er für 
längere Zeit halten, so ist es ratsam, dann 
noch eine dünnere lage Plastikhaut oder 

Die vollkommenste, aber auch 
die teuerste Art einer Unterkunft 

für längere Zelt Ist das Blockhaus. 
Hier werden auf dem Schnürboden 

die Fensterblenden hergestellt. 

Dachpappe aufzubringen und mit einer 
15 cm starken Schicht Erde abzudecken. 
Die Belastung des Daches mit Erde muß 
gleichzei tig von beiden Seiten er1olgen, um 
Verschiebungen der Konstruktion während 
des Baues zu verhindern und ungleich
mäßige Belastung der Träger zu vermeiden. 
Auf der Südseite (der Wetterseite abgewen
det) ist ein Eingang mit Stufen, Vorraum, 
Schleuse (äußere und innere Tür) vorzu
sehen. Die Innenwände werden mit Bret
tern oder anderem bereits weiter oben er
wähntem Material bis unter Dach verkleidet. 
An den beiden Giebelwänden bringt man 
Doppelfenster an, für die mangels Glas 
auch Pausleinewand, Plastik oder geöltes 
Papier verwendet werden kann. 
Wenn Im Inneren ein Ofen errichtet werden 
muß, so wird er In einem kurzen Quergang 
aus Ziegeln oder aus einem Blechfaß er
baut. Bei der Konstruktion der einreihigen 
Erdhütte, die eine Grundffäche von 18 X 4 m 
hat, wird zunächst die Gesamtfläche auf 

0,7 m Tiefe ausgegraben und auf der Süd
seite ein Gang von 0,5 m Breite und 1 m 
Tiefe vorgesehen. Das Auflager für die 
Dadlsparren liegt dann auf der Nordseite. 
Sonst ist die Konstruktion entsprechend 
der vorerwähnten zweireihigen Erdhütte, 
wobei aber jetzt hier die Fenster auf der 
senkred1ten Südseite angebracht werden. 
Es ist ratsam, die Giebelwände durd1 einen 
Windfang (Vorbau aus Ziegeln oder ReisIg
werk) zu verlängern. 
Alle Erdhütten sind ringsum mit einem 
Wassersammelgraben, der an der tiefsten 
Stelle Senklöcher erhält, zu umgeben. 

Als Dauerkonstruktionen werden Holzhäu
ser in Rahmenbauweise mit Roll- oder 
Stülpschalung verwendet. Ihre Bauweise 
richtet sich nach den räumlichen Er1order
nissen. Es ist jedoch ratsam, keine größe
ren Häuser als für 30 Personen zu er
richten, wobei der Innenausbau ebenfalls 
wieder ganz den jeweiligen Anforderungen 
entsprechend gestaltet werden muß. 
Ein Raum ist jeweils als Tagesaufenthalts
raum vorgesehen. Die Abdeckung kann 
mit Dachpappe, Schilf oder Rohr, unter 
Umständen auch mit Stroh, mit Brettern, 
mit Dachpappe oder mit Eternitplatten er
folgen. 
Je nach der Möglichkeit, entsprechendes 
Material zu bevorraten, können auch die 
Seitenwände durd1 Eternitplatten oder an
dere leichtbauplatten dargestell t werden. 
Herrscht Mangel an Baumaterial, so wird 
der Fußboden in einfachster Form als ge
stampfter lehmfußboden hergestellt. Dabei 
ist zu beachten, daß zunächst der Fußboden 
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Bild oben: Der Auftritt vor der Türe 
und die Stufen zum Haus werden aus 
halbierten Stämmen angefertigt. 
Rechts oben: Die StoßsteIle 
der Dachhaut wird mit Teerpappe 
und Bllumen abgedichtet. Bild unten: 
Während der Innenausbau des 
Blockhauses beginnt, wird der Zuweg 
zur nächsten Unterkunft planiert. 
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30 cm tief ausgehoben sein muß. Es wird 
dann eine Schicht von Sand oder Lehm von 
10 cm Dicke nach Art der Tennenfußböden 
der Bauern hergestellt. Man verwendet da
zu möglichst fetten Lehm und bringt ihn in 
zwei Lagen erdfeucht ein. Die einzelnen 
Schichten sind so lange zu stampfen, bis 
sie nach 24stündigem Austrocknen keine 
Risse mehr zeigen. Diese Lehmsperrschicht 
gegen Feuchtigkeit zieht man an den 
Außenwänden bis dicht unter den späteren 
eigentlichen Fußboden hoch. In die so ent
standene Wanne stampft man in 2 bis 3 La
gen möglichst groben und völlig trockenen 
Schotter 15 cm hoch fest ein. In der ober
sten lage können kleinere Steine oder 
Kleinsdllag von 3 bis 5 cm Kantenlänge 
liegen. 
Diese Oberfläche muß zunächst waagerecht 
sein. Auf sie wird nun eine 5 cm starke 
Schicht aus Leichtlehm aufgebracht, die bei 
Vorhandensein des Materials nach Aus
trocknung mit einem Zementestrich ver
sehen werden kann. 
Eine andere Möglid1keit ist gegeben, wenn 
man die 10 cm starke Lehm- oder Sand
schicht nur mit Trümmerziegeln oder unter 
Umständen auch mit Naturstein auslegt, 
waagerecht verfestigt und die Fugen zwi
schen den Steinen mit feinem Sand ver
füllt. Ist die Möglichkeit eines Zement
estrichs oder der Ziegel- oder Naturstein
sd1ld1t gegeben, so empfiehlt sich aud1 
hier ein zentraler oder einseitig liegen
der Bodenauslauf, der über ein Rohr (alte 
Dachrinne, Tonrohre notfalls Toschi-Rohre 
oder Holzrinnen) zu einem außerhalb des 
Gebäudes liegenden Senkloch abgeleitet 

wird. Es ist mit einem Rost zu bedecken. 
Der Fußboden muß einseitig oder allseitig 
nach diesem Abfluß zugeneigt sein. 
Die vollkommenste Art einer Unterkunft für 
lange Jahre ist das Blockhaus. Es ist je
doch andererseits auch die teuerste und In 
bezug auf das Bauholz aUfwendigste Form. 
Oie verschiedenen Abbildungen geben ein 
recht gutes Bild des Entstehens eines sol
chen Blockhauses. Es ist als Eß- und Tages
aufenthaltsraum bzw. auch Versammlungs
raum für rund 100 Personen gleichzeitig 
gedacht. 1m Schichtbetrieb ist es selbstver
ständlich auch ausreichend für eine größere 
Personenzahl. 
Oie schnelle Auskehlung der Rundhölzer 
kann am besten auf einem vorgefertigten 
Schnürboden erfolgen, auf dem man aus 
zwei Winkeleisen oder U-Eisen eine Schie
nenbahn errichtet, die über die volle Länge 
der längsten Seitenhölzer hinwegreicht. 
Man konstruiert einen Schlitten aus Gas
rohr, auf dem die Motorsäge der Hilfs
dienste oder des Bergungsdienstes so be
festigt wird, daß man zwei verschiedene 
Winkelschnitte ausführen kann. Dann wird 
diese Motorsäge einfach über die In ent
sprechender Höhe durch Holzkelle unter 
die Schlittenbahn eingespannten Baum
stämme hinweggeführt. Die Dichtung der 
Stämme gegeneinander (Fugendichtung) 
erreid1t man dadurch, daß eIne Zwisd1en
lage aus Stroh und Lehm, Sägemehl und 
Lehm oder Riedgras und Lehm eingebracht 
wird. 
Es gibt auch andere Bauweisen, bel denen 
zur Dichtung der Längsfugen zwischen den 
einzelnen Stämmen Nute in die plange-



schnittenen oberen und unteren l ager
flächen der Baumstämme vorgesehen sind, 
in die man beim Zusammenbau eine Feder
latte einfügt. 
Fenster- und Türöffnungen werden durch 
senkrechte Rundholzpfosten ergänzt, die 
durch Zapfen mit den oberen und unteren 
durchgehenden Baumstämmen verbunden 
sind. Für die Fenster muß dann seitlich 
noch aus Latten ein Rahmen eingesetzt 
werden, wenn man nicht die primitivste 
Form von Fenstern verwenden will, in der 
einfach an den bei den seitl ichen Rund
hölzern eine dünne Latte angenagelt wird. 
Das Fenster wird mit Plastikhaut oder ge
öltem Papier überzogen. Das Abdeckungs
material wird durch zwei an den oberen 
und unteren Baumstamm angenagelte lat
ten gespannt. 
Auch bei Blockhäusern sieht man zum 
Schutz gegen die Witterung seitliche Vor
bauten als Ein- und Ausgang vor, die meist 
durch einige Stufen (das Blockhaus soll 
sich der Feuchtigkeit des Fußbodens wegen 
über dem Gelände erheben) zu erreichen 
sind. 
Die verschiedenen Abbildungen geben zahl
reiche Hinweise für die Errichtung der
artiger Bauten. 

Inneneinrichtungen für 
Notunterkünfte 
Die Ausgestaltung der Inneneinrichtung von 
Notunterkünf1en bietet so vielseitige Mög
lichkeiten, wie Baumaterialien zur Verfü
gung stehen. 
Sind Bretter vorhanden, so ist die Herstel-

lung von Schlafpritschen, Tischen und Bän
ken sowie Schrankersatz möglich. Fehlen 
Bretter, so kann man Liegen, Tische 
und Sitzgelegenheiten unter Verwendung 
von Rundholz und Rasenstücken und ande
ren Baumaterialien, die man aus der Natur 
gewinnt, herstellen. 
Baut man Hütten an Bäumen oder um 
Bäume herum, so lassen sich als Kleider
haken Astgabeln, die an einen um den 
Stamm herumgespannten Draht oder einer 
Schnur eingehängt sind, verwenden. 
Für die Einrichtung muß aber auch bedacht 
werden, daß es ratsam ist, für die Abend
oder Nachtzeit wenigstens eine Notbeleuch
tung zur Verfügung zu haben, die man dann 
anwenden muß, wenn keinerlei elektrische 
Beleuchtungsmöglichkeiten (Notstromer
zeuger mit JIIuminationsreihenlampen, 
Glühbirnen mit Fassung, elektrische Cam
pingleuchten u. a. m.) zur Verfügung ste
hen. Man verwendet dann am besten la
ternen aus Marmeladengläsern oder aus 
Flaschenunterteilen, die man abgesprengt 
hat. Das sicherste Absprengen erfolgt durch 
Umbinden einer möglichst dünnen aber 
saugfähigen Woll schnur im oberen Drittel 
einer Flasche. Der Faden wird mit Benzin 
völlig durchtränkt und dann angezündet. In 
dem Augenblick, in dem die Flamme er
lösdlt, faßt man die Flasche am Boden 
und taucht sie mit dem Hals voran in das 
Abschreckwasser. Sie zerspringt dann in 
zwei Teile, deren einer als Beleuchtungs
körper, der andere ohne weiteres als 
Trichter verwendbar ist. 
Bei der Aufhängung der l ampen muß in 
ausreichendem Abstand ein Schutzteller 

Die Verstärkungsschienen unter 
den Ofen platten werden elektrisch 
verschweißt, um ein Verziehen 
der Platte beim Flammenschweißen 
zu vermelden. 

gegen die Abdeckung der Hütte oder des 
Baumes vorhanden sein. 

Sanitäre Einrichtungen 

Wenn plötzlidl 500 bis 1000 Menschen zu
sätzlidl zu der im Auffangraum bereits vor
handenen Bevölkerung kommen, werden 
erfahrungsgemäß keine ausreichenden 
Abortanlagen bereitstehen. Von Anfang an 
müssen behelfsmäßige Einrichtungen zur 
Verfügung stehen, d ie verhindern, daß das 
den Auffangort oder -raum umgebende Ge
lände willkürlich verunreinigt wird. 
Sind provisorisdle Abortanlagen geschaf
fen , so SOllte sofort - besonders in end
gültigen Aufnahmeräumen - mit dem Auf
bau vorschriftsmäßiger und hygienisch ein
wandfreier Abortanlagen begonnen werden. 
Umfangreiche Erfahrungen im Kriege und 
in den Nachkriegsjahren in Gefangenenla
gern und in Betreuungspunkten haben ge
zeigt, daß die sauberste, hygienisdlste und 
allen sonstigen Anforderungen entspre
chende Abortanlage die mit auswedlselba
ren Metallkübeln ist, die in entfernt gelege
nem geeignetem Gelände entleert und ge
reinigt werden können. Der Aufbau der 
Abortanlage soll so sein, daß an die Rück
seite ein lkw heranfahren kann, die Auf
stellungshöhe der Kübel in der Abort
anlage auf Pritschenhöhe mittlerer lkws 
liegt und die Kübel bequem auf die lade
fläche des Lkw geschoben werden können. 
Für je 30 Erwachsene (2 Kinder unter 
10 Jahren gelten als 1 Erwachsener) ist ein 
Kübel vorzusehen, der erfahrungsgemäß an 
jedem dritten Tag entleert und gereinigt 
werden muß. 
Es ist daran zu denken, daß für die Abend
und Nachtstunden der Abortbau selbst mit 
gelblich getönten Lampen - damit Nacht
falter und Insekten nicht durch den Lidlt
schein angezogen werden - beleudltet 
wird und nach Möglidlkeit durch Kunst
stoffgaze oder Fliegendrahtgewebe eine 
gute Entlüftung gesidlert ist. Auf gleiche 
Art und Weise sind für die Männer geson
derte Urinale einzurichten. 
Die Beseitigung der anfallenden Fäkalien 
erfolgt auf Lkw. In etwa 10 km Entfernung 
ist auf Feldern, ungenutzten Geländestük
ken oder Landstrecken möglichst in der 
Nähe einer Wasserentnahmestelle für 
Reinigungswasser, aber unter allen Um
ständen unterstrom der Wasserentnahme
steIle für Trinkwasser mit der Planierraupe 
ein 100 m langer und 1 m tiefer Graben 
auszuheben. An diesem fahren die Fahr
zeuge seitlich entlang und entleeren durch 
Kippen von der Plattform des Wagens aus 
die Kübel. Nadl Entleerung der KÜbel fährt 
der lkw zur Wasserstelle, an der mit dem 
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Bild oben: Die Herstellung der öfen verlangt fachliches Können. Hier werden 
die Winkelstücke für den Bau der Warmhalte-Röhre Im Ofen angeschweißt. 
Zeichnung unten: Verschiedene Arten von Windlichtern zum Aufstellen 
oder Aufhängen, die mit einigem Geschick selbst gebastelt werden können. 
Bild ganz unten: Für feuersichere Gebäude und Räume lassen sich 
Kerzenhalter aus den Wurzel enden der Stämme dünner Bäume anfertigen. 
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kräftigen Strahl einer Motorspritze (T8 215) 
die Kübel von innen und außen und die 
Plattform des Wagens gesäubert werden. 

Auch sollten die Kübel zuletzt mit einer klei
nen Menge Chlorkalk oder Chloramin des
infiziert werden, ebenso die Pritsche des 
Lkw. 

Beheizung von Innenräumen 
Für die Beheizung von Innenräumen kann 
man aus Trümmerziegeln einfachste Arten 
von Ofen erbauen. Ebensogut aber eignen 
sich gebrauchte Benzinfässer, die man als 
eiserne öfen verwenden kann. Um ihre 
Wärmekapazität zu erhöhen, werden sie mit 
Trümmerziegeln, die durch federnde Stücke 
von Fladleisen, Armierungseisen oder ein 
geschickt eingebrachtes Stück Baustaht
gewebe gegen die eiserne Wand des Fas
ses gedrückt werden, ausgefüttert . Bei der 
Herausführung der Schornsteine aus Be
helfsunterkünften achte man stets darauf, 
daß glühend werdende Schornsteinrohre 
nicht die Umwandung der Abdeckung ent
zünden können. Durch eine Eternitplatte 
oder andere auch aus Trümmern zu gewin
nende Materialien kann man stets das Rohr 
so herausführen, daß ein Abstand von 
20 cm nach allen Seiten durch nichtbrenn
bares Material mit geringer Wärmele it
fähigkeit sichergestellt ist. 

Die vorhergehenden Erläuterungen geben 
ei n Bild über die Aufgaben und Möglich
keiten, die für die Betreuung Obdachloser 
bestehen. Wenn einmal derartige Maß
nahmen im großen Umfang notwendig wer
den und keine behördliche Hilfe und kaum 
Fachpersonal zur Verfügung steht, so müs
sen auch wir daran denken, daß ein Ober
leben nur dann gewährleistet ist, wenn 
jeder sich In die Zeiten zurückversetzt, in 
denen die Zivilisation noch nicht einen der
artigen Stand erreicht hatte wie heute. 

Früher mußten auch die Bauern und Häus
ler in armen LandSchaften sich selbst hel
fen und sich selbst ihre Unterkünfte errich
ten ; und wenn wir an die Farmer und Aus
wanderer der amerikanischen Pionierzeit 
im vorigen Jahrhundert denken, so waren 
auch sie Menschen, die es - meist ohne 
besondere Anweisung - gelernt hatten, mit 
den vorhandenen Mitteln und Materialien 
sich die Möglichkeiten einer tragbaren und 
zumutbaren Unterkunft und der dazugehö
rigen Einrichtungen zu schaffen. 

Viel wird von der Initiative einzelner Perso
nen abhängen, und nicht nur beim LSHD 
oder den mobilen Einheiten des späteren 
ZSD soll ten diese Dinge bekanntgemacht 
und geübt werden, sondern auch bei den 
zuständigen Hilfsorganisationen und beim 
Selbstschutz. Denn das alte Wort "Hilf dir 
selbst, so hilft dir Gott" soll ja in seiner Ur
form besagen, daß der Geist und der Ver
stand des Menschen ihn über die Tiere er
heben. Ebenso wie in früheren Jahrhunder
ten sich langsam unsere Zivilisation und 
Kultur entwickelt hat, müssen die, die eines 
Tages unter Umständen die größte Kata
strophe überleben, wissen, wie man den 
Anfang macht, um das Leben wieder 
lebenswert zu machen. 
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Schieswig-Hoistein 
• Ein Beispiel gegeben 
Vor einiger Zeit kam aus dem 
Kreise Stormarn die Nachricht, 
daß der damals noch ehren
amtlich tätige und heute haupt
amtliche BLSV-Dienststellenlei
ter Fiebig im Keller seines 
Eigenheims in Großhansdorf 
einen vollwertigen Schutzraum 
angelegt und ausgestattet hatte. 
Dieser Bau entstand damals 
durdl die Eigeninitiative des 
Bauherrn. 
Im Januar dieses Jahres mach
te nun der Kreis Stormarn ein 
zweites Mal mit einem ähnli
chen Ereignis von sich reden. 
Vor den Toren Hamburgs, in 
Harksheide, bat Dr. Hans Knol, 
Dozent an der Universität Harn
burg, ehrenamtlicher Beauftrag
ter des BLSV sowie Leiter des 
Selbstschutzes der Gemeinde, 
zu einem Richtfest besonderer 
Art. 
Der Bürgermeister, der Bürger
vorsteher der Gemeinde, BLSV
Landesstellenleiter Dr. Len
nartz, Vertreter des Bundesluft
schutzverbandes aus Hamburg 
und Schleswig-Holstein sowie 
Baufachleute, Pressevertreter 
und Interessenten fanden sich 
ein zur ersten Besichtigung 

eines Lultstoßschutzraumes des 
Typs S 3 für 18 Personen. 
Dieser Schutzbau befindet sich 
unterirdisch im Garten neben 
dem Eigenheim des Bauherrn 
Dr. Knof. 60 cm starke Decken 
und Wände bieten Schutz ge
gen Lu ftstoß (bis 3 atü) und Fall
out. Die eingebaute Belüftungs
anlage läßt sich sowohl elek
trisch als auch mit der Hand be
tätigen. Ein mehrere Meter lan
ger unterirdischer Gang führt 
vom Haus zum Schutzraum. Die 
Bauzeit des etwa 6 x 6 4 m 
großen Stahlbetonbaues betrug 
etwa 3 Monate. Nach der voll
ständigen Einrichtung des Pro
jektes können 18 Personen in 
ihm Schutz finden. Sechs 
Schlafgelegenheiten sind vor
gesehen. 
In seiner Ansprache wies Lan
desstellenleiter Dr. Lennartz 
insbesondere darauf hin, wie 
hier wieder einmal klar und ein
drucksvoll bestätigt werde, daß 
es dem ehrenamtlichen Helfer 
des BLSV nicht nur darum 
gehe, ein sidl angeeignetes 
Wissen, eine Selbstschutztheo
rie unter den Mitmensdlen zu 
verbreiten, sondern daß es ihm 
besonders angelegen sei , diese 
Theorie auch in die Praxis um
zusetzen. ein gutes Beispiel zu 

Mit beispielhafter Initiative baute sich Dr. Hans Knof, Dozent an der 
Universität Hamburg sowie Beauftragter des BLSV, Im Garten bel 
seinem Eigenheim einen Schulzraum nach dem Typ S 3. Hier der 
Einstieg In den Schulzraum Ober eine Leiter. 

geben für die Mitbürger, die es 
zu überzeugen gilt. 
Zur Durdlführung eines solchen 
Projektes gehören Mut, Umsidlt 
und Initiative, ebenso wie ein 
nicht unbeträchtlicher Betrag an 
finanziellen Mitteln. Es steht 
woh l außer Zweifel, daß ein 
derartiges Beispiel praktischer 
Vorsorge unter den jetzigen 
Umständen kaum eine Chance 
hat, Schule zu madlen. Ohne 
Hilfen von seiten der öffentli
chen Hand, ohne eine klare 
diesbezügliche Gesetzgebung 
dürfte ein solches Richtfest im
mer ein Sonderfall bleiben, 
audl wenn die Bereitsdlaft zur 
Vorsorge in der Bevölkerung 
vorhanden ist! 
Es sei noch besonders hervor
gehoben, daß dieser Schutz
raum nicht nur für den " Selbst" 
schutz erstellt wurde. Neben 
der sieben köpfigen Familie des 
Bauherrn können zwei weitere 
Nachbarfamilien in ihm Schutz 
finden. 

W. Lennartz 

Hamburg 

Am 1. Februar feierte der Leiter 
der BLSV-Landessdlule Ham
burg, Bau-Ingenieur Werner W. 
Paulisch, seinen 65. Geburts
tag. 
Seit dem 20. April 1955 arbei
tete er ehrenamtlich im BLSV 
und wurde am 1. November 
1956 hauptamtlich als Sadlbe
arbeiter für den Erweiterten 
Selbstschutz in der LandessteI
le Hamburg eingestellt. Wäh
rend seinerTätigkeit im Bereich 
der Landesstelle hat Paulisch 
die notwendigen Voraussetzun
gen für die spätere Bearbeitung 
der ES-Betriebe in den nach ge
ordneten Dienststellen geschaf
fen . Seine Vielseitigkeit und 
sein Wissen stellte er mit der 
Ausarbeitung von Lehrstoff für 
Selbstschutz-Lehrer unter Be
weis. Sein Wissen wurde mit 

Erfolg bei Vorträgen an der 
Landesschu le ausgewertet. 
Im Mai 1959 erwarb Werner W. 
Paulisch den Lehrschein des 
BLSV. Am 1. März 1962 über
nahm er die Leitung der Lan
desschule in Hamburg. Außer
dem stellte sidl Paullsch mit 
seinem Fachwissen bei vielen 
Werbe- und Aufklärungsver
anstallungen zur Verfügung. 
Wenn nun Werner W. Paulisch 
am 31 . März in den wohlver
dienten Ruhestand tritt, möchte 
der Bundesluftschutzverband 
nicht auf seine wertvolle Mit
arbeit verzichten. Bau-Ingenieur 
W. Paulisdl wird sein techni
sches Wissen dem BLSV als 
ehrenamtlidler Leiter des Fach
gebietes V (Bau beratung) zu
gute kommen lassen. 
Die Landesstelle Hamburg mit 
ihren Mitarbeitern und ehren
amtlichen Helfern wünscht Wer
ner W. Paulisch auch weiterhin 
Gesundheit und alles Gute. 

• Freiwill Ige Krankenhaus~ 
hel fe r verabschiedet 

Der Präsident der Gesundheits
behörde, Dr. med. Eckbert Zyl
mann, verabschiedete am 3. Fe
bruar im Stavenhagenhaus 50 
Helfer innen und Helfer des 
Bundesluftschutzverbandes, die 
sich im Rahmen der Aktion Ge
meinsinn an der Krankenhaus
hilfe beteiligt hatten. 
Neben einer theoretischen Aus
bildung haben diese Helferin
nen und Helfer im Allgemeinen 
Krankenhaus Barmbek an Wo
chenenden unentgeltlich ganz
tägigen Hilfsdienst geleistet. 
In einer Feierstunde bedankten 
sich der Präsident der Gesund
heitsbehörde und die Kranken
hausleitung bei den Helferinnen 
und Helfern, die seit Apri l 1967 
durch ihren freiwilligen Dienst 
dem Krankenpflegepersonal an 
den Wochenenden bei ihrer 
schweren Arbeit geholfen ha
ben. Durch den Einsatz am 
Krankenbett und eine grund
liche theoretische Ausbildung 
haben sich die Helferinnen und 
Helfer das Rüstzeug zur ersten 
Hilfeleistung bei Unfällen er
worben. 

• Deiche in Gefahr! 
Am Montag, 15. Januar 1968. 
tobte ein ungewöhnlich starker 
Orkan über Hamburg. Bäume 
wurden entwurzelt und Dächer 
von Wohnhäusern abgedeckt. 
Das Deutsche Hydrographische 
Institut sagte für den 16. Januar 
gegen 5 Uhr eine Sturmflut mit 
3,0-3,5 m über Normal Hoch
wasser voraus. Schon am Nach
mittag des 15. Januar wurde 
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der Landesstetlenleiter über die 
zu erwartende Sturmllut unter
richtet. 
Ats dann um 20.25 Uhr d ie 
.,Wasserstandsstufe 11 " ausge
löst wurde, setzte die Benach
richt igung der Helfer nach dem 
Einsalzplan der BLSV-Landes
stelle unverzüglich ein. Schon 
um 21.30 Uhr konnten von der 
Einsatzstelle In der Poststraße 
170 Helfer eingekleidet zum 
Einsatz gemeldet werden. Um 
22 Uhr standen 526 Helfer be
reit. 
Von der BLSV-Einsatzstelle in 
Harburg wurde um 21 .56 Uhr 
der erste Bus mit 20 Helfern 
nach Altenwerder in Marsch ge
setzt. Um 22.15 Uhr folgte der 
nächste Bus mit 35 Helfern von 
der Postslra8e zum Hammer
deich 
Gegen 22.30 Uhr flaute der 
Sturm unvermutet auf Windstär
ke 11 und 10 ab. Drehen und 
weiteres Nachlassen verantaS
tan d ie Behörde um 23 Uhr 
"Wasserstandsstufe 11 " in "Was
serstandsstufeti" zu ändern. Die 
Helfer wurden zu den Einsatz
stellen zurück beordert. Um 
23.55 Uhr wurde der Einsatz 
beendet. 
Wenn auch eine große Kata
strophe bei dieser Sturmflut 
durch glückliche Umstände ver
mieden wurde, so haben die 
Frauen und Männer der Deich
verteidigung doch wieder be
wiesen, daß sie immer zur Hilfe 
bereit sind, wenn Katastrophen 
über Mitbürger und Vaterstadt 
hereinzubrechen drohen. 

Nordrhein-Westfalen 
• Öffentllohkeltsarbelt -

RUckblIck 1967 
Trotz der angeordneten Spar
maßnahmen brachte die Arbeit 
im 1. Halbjahr 1967 beaohtliohe 
Erfolge. Die Tonbildschauen 
haben sich weiterhin bewährt. 
Ihr Einsatz, mit Genehmigung 
der Schulleiter, überwiegend in 
berufsbildenden Schulen, führ
te dem BlSV viele Interessen
ten für die Grundausbildung zu. 
Neue Arbeitsmöglichkeiten wur
den den Dienststellen durch In
formationstagungen ersdllos
sen, die die Landesstelle für 
Redakteure von Sdlülerzeitun
gen, für Fuhrungskräfte der 
evangelischen Arbeiterbewe
gung und des Verbandes evan
gelisdler Gesellen- und Mei
stervereine In NW durchführte. 
Die Vorträge von Prof. Dr. Bühl 
im Bereidl der Bezirksstellen 
Köln, Düsseldorf, Münster und 
Detmold waren ebenfalls eine 
wertVOlle Ergänzung der Öffent
lichkeitsarbeit . 
Da die Gespräche über d ie 
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neue Konzeption der Zivilvertei
digung und des Zivilsdlutzes 
unter Einbeziehung des BLSV 
teilweise Unruhe auslösten, 
können die im 2. Halbjahr 1967 
erreidlten guten Arbeitsergeb
nisse nicht hoch genug bewer
tet werden. Die Zahl der Vor
tragsveranstaltungen und der 
Einsätze der Tonbildschauen 
ergab für das Jahr 1967 gegen
über den Veranstaltungen im 
Vorjahr eine Steigerung um 
nahezu 30'10 (etwa 1800 Ver
anstaltungen mit fast 80 000 
Teilnehmern). 
In bezug auf d ie Durchführung 
von Ausstellungen war das 
2. Halbjahr 1967 bis an die 
Grenze des überhaupt Erreidl
baren ausgelastet ; es sei , daß 
es sidl um den Einsatz der IPA
Koje (Wuppertal. Bochum), um 
die Teilnahme mit einer Aus
stellung an Zivilschutztagen 
(leverkusen, Herten) oder an 
Messen sowie an Veranstaltun
gen anderer Organisationen 
(Jülich, Dinslaken, Watten
soheid) handelte. 
Darüber hinaus führten einige 
Dienststellen kleinere Ausstel
lungen in Teilabschnittsstellen 
mit eigenem oder von der Lan
desstelle entliehenem Ausslel
lungsgut durch. Insgesamt sind 
in Ausstellungen 172000 Be
sucher angesprochen worden. 
Infolge der hauptamtlichen Be
setzung des Fachgebietes 
Frauenarbeit und der damit ver
bundenen zentralen Lenkung 
der Frauenarbeit in den Orts
und Kreisstellen konnte mit 
einem systematischen Aufbau 
dieses Fachgebietes und der 
Gewinnung von Helferinnen für 
den BLSV und den Selbstschutz 
begonnen werden. Auf Orts
und Kreisebene und auf lan
desebene wurden in verstärk
tem Umfang Kontakte zu den 
Frauenverbänden aufgenom
men. Vortragsveranstaltungen 
auf örtlidler Ebene und Infor
mationstagungen auf landes
ebene waren gut besucht und 
führten zu nadlfolgender Aus
bildung derTeilnehmerinnen im 
Selbstsohutz. 
In der Zeit von Anfang Novem
ber bis Mitte Dezember 1967 
wurden drei Informationstagun
gen durchgeführt. Es galt, 
die Landesvorsitzenden der 
Frauenverbände mit dem Aufga
benbereich Zivilsdlutz/Selbst
schutz unter besonderer Be
rücksichtigung der Mitarbeit der 
Frau vertraut zu machen. Hierzu 
haUe die Landesstelle die Vor
sitzenden des Katholischen 
Deutschen Frauenverbandes 
der Diözesen Münster und 
Essen sowie die Vorsitzenden 
des Deutschen Hausfrauenver-

bandes aus dem Rhein-Ruhr
Gebiet eingeladen. Alle drei 
Tagungen hatten den Erfolg, 
daß die Arbeit auf Ortsebene 
weitergeführt werden kann . 
Im vergangenen Jahr wurden 
141 Aufklärungsveranstaltun
gen mit 4730 Teilnehmern 
durchgeführt. Diese Veranstal
tungen führten zu einer Reihe 
von Selbstschutzgrundausbil
dungen für die vorher ange
sprochenen Frauenverbände. 
Insgesamt wurden 308 Selbst
schutzgrundausbildungen für 
geschlossene Frauengruppen 
mit 5683 Teilnehmerinnen 
durchgeführt. Rechnet man zu 
dieser Zahl noch die Helferin
nen hinzu, die an " gemischten ~ 
Ausbildungen (für Männer und 
Frauen) und an weiterführen
den Lehrgängen teilgenommen 
haben, so kommt man zu der 
stattlichen Zahl von 12300 Teil
nehmerinnen. 
Die Planung für das Jahr 1968 
sieht vor, die im Jahr 1967 be
gonnene systematische Arbeit 
im Bereich der Frauenarbeit 
verstärkt weiterzuführen. 

Baden-Württemberg 
• Frau Zips erhielt das 

Bundesverdienstkreuz 
Im Auftrag des Bundespräsi
denten überreidlte Ministerial
dirigent Hasenöhrl vom Baden
Württembergischen Innenmini
sterium Frau Stadt rätin Waltraut 
Zips das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik. 
Frau Waltraut Zips, in Troppau 
geboren, aus dem sie 1945 ver
trieben wurde, kam nach dem 
Kriege nach l udwigsburg, wo 
sie Mitbegründerin des Hilfs
verbandes der Neubürger war. 
Ununterbrochen seit 1953 ge
hört sie dem Ludwigsburger 
Gemeinderat und seit 1954 
dem Kreistag an. 
Schon 1956 schloß Frau Zips 
sich dem Bundesluftschutzver
band an und war bis 1966 
Hauptsadlgebietsleiterin VII . 
Sie gehörte außerdem dem Prä
sidium des BdV an und ist seit 
fa st 20 Jahren Vorsitzende der 
Arbe itsgemeinschaft heimat-
vertriebener Frauen sowie 
Bundesvorstandsmitglied der 
Frauenarbeit in Bonn. 
Frau Zips hat sich in den zehn 
Jahren ihrer Tätigkeit als 
Frauensachbearbeiterin uner
müdlich für die Mitarbeit der 
Frauen im Selbstsdlutz einge
setzt und nur die große Arbeits
überlastung ihrer vielen Ehren
ämter zwang sie, diese Arbeit 
aufzugeben. 
Alle ihre Verdienste hob Mini-

MInisterialdirigent Hasenöhrl 
vom Innenministerium Baden
Württemberg überreicht Frau W. 
Zips das Bundesverdienstkreuz 
am Bande. 

sterialdirigent Hasenöhrl hervor 
und sagte dazu : "Die Arbeit, die 
Sie vollbracht haben, ist außer
gewöhnlich. Was wäre das 
deutsche Volk in der Nach
kriegszeit gewesen, wenn es 
nicht Menschen gegeben hätte, 
die sich selbstlos für andere 
eingesetzt habeni " Im Auftrag 
des Ministerpräsidenten von 
Baden-Württemberg und des 
Innenministeriums überreichte 
Minis terialdirigent Hasenöhrl 
Frau Zips die Urkunde und das 
Verd ienstkreuz. Den Glückwün
schen der Landesregierung 
schloß sich Oberbürgermeister 
Dr. Sauer (ludwigsburg) im 
Namen der Stadtverwaltung und 
des Gemeinderates an. 

Mit einem Wort von Adalbert 
Stifter dankte Frau Zips für d ie 
ihr zuteil gewordene Ehrung : 
., Es gibt nichts Großes und 
nichts Kleines, es gibt nur das 
Richtige. - Ich hoffe, ich habe 
das Richtige getan. " 

Die Landesstelle Baden-Würt
temberg und besonders die 
Helferinnen schließen sich den 
Glückwünschen an und hoffen, 
daß Frau Zips auch weiterhin 
den Gedanken des Selbst
Schutzes und der Mitwirkung 
der Frau in der Selbsthi lfe 
fördernd unterstützen wird. 

Hessen 
• Selbstsohutz Im 

Sozia I k u n deu n terri chi 

Die Aufklärungsarbeit im ver
gangenen Jahr, vor allem in 
den Berufsschulen, hat die Zu
stimmung des Hessischen Kul
tusministers gefunden, der in 
einem Erlaß erneut auf den 
Sinn unserer Aufklärungsarbeit 
hinweist. 

Jm Einvernehmen mit dem 
Hess. Minister des Innern bittet 
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der Hessische Kultusminister 
die Leiter und Lehrer der Be
rufsschulen, diese Aktionen im 
Rahmen der jeweiligen schuli
schen Gegebenheiten zu unter
stü tzen. Einführungsvorträge 
mit anschließender Aussprache 
können in den Sozialkunde
unterricht eingeplant werden . 
Sachdemonstrationen und ver
tiefende Einführungen in die 
Formen des Katastrophenschut
zes müssen dagegen außerhalb 
der Unterrichtszeit stattfinden, 
damit der Grundsatz der Frei
willigkeit gewahrt bleibt. 
Wichtiges Ziel dieser Aufklä
rungsarbeit ist es, möglichst 
viele Berufsschüler zur freiwi l li
gen Teilnahme an dem 10stün
digen Selbstschutz-Grund lehr
gang im Rahmen des Katastro
phenschutzes anzuregen. Den 
Berufsschulträgern wird emp
fohlen, im Benehmen mit den 
Schulleitern geeignete Schul
räume nötigenfalls auch für die 
Grundlehrgänge zur Verfügung 
zu stellen." 
Der Erlaß wurde auch im Amts
blatt veröffentlich t. 

• Filmvorführer wurden 
Ausbilder 

Vom 16. bis 19. Januar trafen 
sich 14 bewährte Fi lmvorführer 
aus Hessen an der Landesschu
te in Braunsfeld zu einem Son
derlehrgang für Ausbilder von 
Filmvorführern. 
Von der BundeshauptsteIle war 
Herr Sers als Leiter und Aus
bilder nach Braunsfeld gekom
men. Unter seiner fachlichen 
Leitung fiet es bald keinem 
Lehrgangsteilnehmer mehr 
schwer, sich unter "Verwick-

lung ", "Optik", "Mechanik" 
oder" Verstärker " etwas vorzu
stellen. Aber es soll te nicht nur 
das fachliche Wissen aufge
frischt werden ; vor allem kam 
es darauf an, zu lernen, wie 
man dieses Fachwissen weiter
geben kann. 
Von Donnerstag bis Freitag 
prüften Herr Sers, Herr Bau
mann (BundeshauptsteIle) und 
Herr Sickert, Lei ter des Fach
gebietes 111 , das Können und 
Wissen der zukünftigen Film
vorführerausbilder . 
In der Abschlußbesprechung 
äußerten sich die Prüfer an
erkennend über das Wissen 
und Können der Lehrgangsteil
nehmer, die alte die Ausbil
dungsberechtigung für Filmvor
führer erh iel ten. Lobend wurde 
auch der kameradschaftliche 
und herzliche Ton erwähnt, der 
in diesem Lehrgang herrsdlte. 
Die Landesstelle hat nun die 
Möglichkeit, mit genügend eige
nen Kräften die zukünftigen 
Filmvorführer auf ihre Tätigke it 
vorzubereiten. Das wird für die 
sachgemäße Pf lege der wert
vollen Filmprojektoren von gro
ßem Nutzen sein und sicher 
auch für die Aufklärungs- und 
Ausbi ldungsarbeit des Bundes
luftschutzverbC'\ndes in Hessen. 

D. Hoberg 

Auf dem Sonderlehrgang für 
Ausbilder von Filmvorführern 
erläutert Günter Sers (rechts) 
einem Lehrgangsleilnehmer die 
Optik eines Schmalfilmprojek
tors. 

Lehrgänge der Bundesschule des BLSV 
in Waldbröl 
Fachlehrgang Brandschutz (Vertiefung) 
Vom 14. bis 17. Mai: 
Teilnehmer; Sachbearbeiter 111 , Selbstschutzlehrer und Ausbilder 
Zweck: Vertiefung der Kenntnisse in dem Fachgebiet Brandschutz 
Voraussetzung : Mindestens Aufbaulehrgang 

Fachlehrgang Lehrmethodik 
Vom 14. bis 17. Mai 
Teilnehmer : Vornehmlich hauptamtliche Selbstschutzlehrer und Ausbilder. 
die sich auf die Lehrberechtigung vorbereiten und in der weiterführenden 
Ausbildung eingesetzt werden sollen 
Zweck : Ausbildung in der Lehrmethodik 
Voraussetzung : Mindestens Ausbildungsbefähigung 

Fachlehrgang Rettung (Vertiefung) 
Vom 28. bis 31. Mai 
Teilnehmer : Sachbearbeiter 111 , Selbstschutzlehrer und Ausbilder 
Zweck: Vertiefung der Kenntnisse in dem Fachgebiet Rettung 
Voraussetzung : Mindestens Aufbaulehrgang 

Fachlehrgang laienhIlfe (Einweisung LH I und lH 11) 
Vom 28 bis 31. Mai 
Teilnehmer : Vornehmlich Selbstschutzlehrer und für die Ausb ildung in 
der Laienhilfe besonders geeignete Ausbilder, die vorgesehen sind, auf 
Orts- bzw. Landesebene bei der Ausbil dung in der Laienhille I und II 
mitzuwirken 
Zweck: Einweisung in die Durchführung der Fachlehrgänge Laienhille I 
und II 
Vo raussetzung : Grundausbildung Erste Hilfe 

Sondertagung Pollzel-Oberbeamte 
Vom 28. bis 31. Mai 
Teilnehmer : Polizei-Oberbeamte des landes Nordrhein-Westfalen 
Zweck : Allgemeine Unterweisung über Selbstschutzaufgaben mit Schwer
punkt Behörden-Selbstschutz 

Ab schlußlehrgang Tell 11 
Vom 5. bis 12. Juni 
Teilnehmer: Ausbilder, die die lehrbefähigung erwerben wollen 
Zweck: Erwerb der Lehrbefähigung 
Voraussetzung : Erfolgreich abgeschlossener Abschlußlehrgang Teil 

Fachlehrgang Rettung (Rettungshunde) 
Vom 5. bis 7. Juni 
Teilnehmer : HundefUhrer mit Hunden, die die Prüfung tur Reltungshunde 
ablegen sollen 
Zweck : Abnahme der Reltungshunde-Prüfung 
Voraussetzung: Erfolgreich abgeschlossene Rellungshunde-Vorprüfung 

Fachlehrgang Maschinisten-Ausbilder 
Vom 5. bis 7. Juni 
Teilnehmer : Selbstschulzlehrer und Ausbilder, die zur Ausbildung von 
Maschinisten der Kraftspritzenstalfel vorgesehen sind 
Zweck: Nachweis der Befähigung zur Ausbildung von Maschinisten 
Voraussetzung : Mindestens Ausbildungsbefähigung 

Sonderlehrgang Hauptamtliche Dienstsletlenle iter Teil I (Erprobung) 
Vom 19. bis 28. Juni 
Teilnehmer: Hauptamtliche Dienslstellenleiter von Orts- und Kreisstellen 
Zweck : Weiterführende Ausbildung 
Voraussetzung: Teilnahme am Sonderlehrg ang ABC-Schutz (Erprobung) 
AV Nr. 23/68 - Dauer 64 Stunden 

Fachlehrgang Rettung (Rettungshunde) 
Vom 19. bis 21 . Juni 
Teilnehmer : Hundeführer mit Hunden. die die Prüfung tur Aetlungshunde 
ablegen sollen 
Zweck: Abnahme der Retlungshunde-Prüfung 
Voraussetzung : Erfolgreich abgeschlossene Rellungshunde-Vorprüfung 

Fachlehrgang Maschinisten-Ausbildet 
Vom 19. bi s 21. Juni 
Teilnehmer : Selbstschutzlehrer und Ausbilder, die zur Ausbildung von 
Maschinisten der Kraltspritzenstaffeln vorgesehen sind 
Zweck: Nachweis der Befähigung zur Ausbildung von Maschinisten 
Voraussetzung : Mindestens Ausbildungsbefähigung 

Fachlehrgang Brandschutz (Vertiefung) 
Vom 25. bis 28. Juni 
Teilnehmer : Sachbearbeiter 111 , Selbstschutzlehrer und Ausbilder 
Zweck : Vertfefung der Kenntnisse in dem Fachgebiet Brandschutz 
Voraussetzung : Mindestens Aufbaulehrgang 

Fachlehrgang Rettung (Vertiefung) 
Vom 25. bis 28. Juni 
Teilnehmer Sachbearbeiter 111, Selbstschutzlehrer und Ausbilder 
Zweck: Vertiefung der Kenntnisse in dem Fachgebiet Rettung 
Voraussetzung · Mindestens Aufbaulehrgang 
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Blick in das Brennelementelager 
im zweiten deutschen Groß
kernkraftwerk, das AEG-Telefunken 
in Lingen an der Ems baute. Das 
Werk hat eine Leistung von 
240 Millionen Watt, das wäre aus
reichend für die Großstadt Hannover. 

Zum "Volkslauf" über 16 km hatte 
der Post-Sportverein Bremen einge
laden. Unter den 3000 Teilnehmern 
marschierten in der Marschklasse 
"Uniformierte" diese beiden Helfer 
von der 2. LS-Bergungsbereitschaft. 

Mehrere Jahre standen Heller der 
Johanniler-Unfallhille am Horster 
Dreieck, dem Schnittpunkt der 
Autobahnen Hannover-Hamburg und 
Bremen-Hamburg, ungeschützt 
zur Hilfeleistung bereit. 
Jetzt hat ihnen ein bekanntes 
deutsches Nachrichten-Magazin 
eine feste Unterkunft gebaut. 


